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Berufliche Integrationsförderung
Ein Überblick über verschiedene Ansätze in der Benachteiligtenförderung

Gerhard Christe

I Einleitung

Prämisse

Alle Strategien zur beruflichen Integration haben einen Hauptaktionsort. Das ist der 
Ort, wo der Kernbereich des Handlungsansatzes angesiedelt ist, z.B.:

 Bildungstr�ger

 Berufsschule

 Arbeitsamt

Bei jeder F�rderart und in jeder F�rderphase sind gleichzeitig jedoch noch andere 
Akteure beteiligt, die wichtige F�rderleistungen erbringen, z.B.:

 Berufsschule

 Jugend�mter

 Jugendgerichtshilfe

 Beratungsstellen

 Betriebe

 Kammern

 Sozial�mter

 Abgebende Schulen

 z.T. auch Arbeits�mter, Bildungstr�ger

Interaktion auf der Umsetzungsebene. Notwendigkeit zur Interaktion zwischen den 
beteiligten Akteuren; unterschiedliche Arten und Intensit�t von Kooperation: Informa-
tion – Koordination – Zusammenarbeit.

Interaktion auf der Strukturebene (Ebene des F�rdersystems). Auf regionaler Ebene 
(z.B. Arbeitsamtsbezirk) z.B. Gesch�ftsf�hrer der Tr�ger oder Abteilungsleiter der 
Tr�ger, Abteilungsleiter bzw. Abschnittsleiter der Arbeits�mter. -> Steuerung der re-
gionalen Integrationsf�rderung. Auf überregionaler Ebene obere Beh�rden (BA, 
BMBF, BMWA, BMFSFJ), �berregionale Tr�gerzusammenschl�sse etc.



Christe_Berufliche Integrationsf�rderung 2003

2

Interaktion in diesem Sinne verl�uft in einem konkreten F�rderprozess parallel (syn-
chron) oder sequentiell. Sie kann aber auch als „Hintergrundrauschen“ f�r das F�r-
dersystem insgesamt ablaufen.

Aushandlungs- und Lobbyprozesse

Kommunikation/Interaktion als Mittel der Interessendurchsetzung.

Fragestellungen

1. Worin besteht die Arbeitsteilung in der beruflichen Integrationsf�rderung?
Woraus ergibt sie sich historisch, funktional und administrativ?

2. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus f�r die konkrete Aufgabenerf�l-
lung im „Hauptaktionsort“? F�r die konkrete Interaktion der Akteure vor und 
w�hrend des F�rderhandelns?

3. Wie werden die Anforderungen an die Interaktion auf den verschiedenen 
Handlungsebenen bew�ltigt?
Wer hat dabei den „Hut auf“ und warum?

4. Wo liegen Probleme und Chancen dieser Anforderungen an und Notwendig-
keiten von Interaktion? Wo gibt es Reibungsverluste? Was wird von den Ak-
teuren an Kommunikations- und Handlungsf�higkeiten verlangt? Sind diese in 
ausreichendem Ma�e vorhanden?

5. Wie stellt sich die Situation des Interaktionsnetzes f�r die Gef�rderten dar?

6. Welche institutionellen oder organisatorischen Settings der beruflichen Integ-
rationsf�rderung sind denkbar, bekannt, erprobt, w�nschenswert, um die In-
teraktion zu optimieren?

7. Ausblick: Wohin wird und wohin sollte sich die berufliche Integrationsf�rderung 
entwickeln?

-----------
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II Argumente und Stichworte zu den einzelnen Fragen

Sozialraumbezug. Definition: „Versuch, bei Trainings- und Betreuungsprojekten Ko-
operationsbeziehungen und Vernetzungen zu anderen relevanten lokalen Akteuren 
herzustellen (Wolffersdorf 2002, in: DJI, Jugendliche f�rdern und fordern, S. 31).

Vernetzung auf verschiedenen Ebenen:

 der fachlichen Ebene

 der strukturellen Ebene

 der subjektiven Ebene

Vernetzung muss am individuellen Bedarf der Jugendberufshilfe orientiert sein (ebd.)

Verbundsysteme / Modellprogramm Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit

Achim Meyer auf der Heyde, in Thomas Gericke u.a. 2002, S. 212ff.

Wichtig S. 213f.

Jugendb�ros in Niedersachsen

Case-Management
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III Textpassagen

Abstimmung und Kooperation
Quelle: F�lbier/Schaefer 2001, S. 286

F�lbier/Schaefer (2001) weisen ausdr�cklich auf das in �13 Abs.4 KJHG formulierte 
Kooperationsgebot hin und stellen fest, dass sich hier viel getan hat: „Nicht allein Pa-
pier und Empfehlungen, ausgehandelt zwischen relevanten Institutionen (vgl. Bun-
desanstalt f�r Arbeit/Arbeitsgemeinschaft f�r Jugendhilfe 1995), belegen Handlungs-
bedarf und Sachverstand. Existieren zwar kaum noch die alten Verbundsysteme: 
Kooperation und Vernetzung sind dennoch allenthalben ‚angesagt’ und nicht nur auf 
dem Papier. Auf die neue Inflation von Tagungen zum Thema sei ebenfalls verwie-
sen (vgl. BBJ Consult 1999). Begr��enswert sind auch die neuen ‚Empfehlungen zur 
Zusammenarbeit der Arbeits�mter mit den Kommunen bei der beruflichen und sozia-
len Integration junger Menschen (vgl. Bundesanstalt f�r Arbeit 2000), die gemeinsam 
von einer Arbeitsgruppe der Bundesanstalt f�r Arbeit, dem Deutschen St�dte- und 
Gemeindebund und dem Deutschen Landkreistag erarbeitet wurden.“ (S. 286) Aller-
dings sind F�lbier/Schaefer skeptisch, gleichzeitig hoffen sie, dass diese Empfehlun-
gen einen h�heren Verpflichtungsgrad f�r die entsprechenden Beh�rden (vor allem 
die Jugend�mter und Arbeits�mter) haben als die o.g. Empfehlungen der Bundesan-
stalt f�r Arbeit und der AGJ.

Offensichtlich selbstverst�ndlich ist auch die Zusammenarbeit von Schule und Ar-
beitsverwaltung, auch wenn sie fachlich sicher noch ausbauf�hig ist. Und auch da, 
wo Schulsozialarbeit eigenst�ndig bei der Jugendhilfe angesiedelt ist, wird zwangs-
l�ufig mit Schule kooperiert. F�r die Arbeitsverwaltung gilt die Verpflichtung zur Ko-
operation schon l�ngst. Nach den neueren Bestimmungen des � 9 Abs. 3 SGB III ist 
die Arbeitsverwaltung auch zur Kooperation mit der Jugendhilfe verpflichtet. In eini-
gen Bundesl�ndern, z.B. Niedersachsen oder Schleswig-Holstein, ist Kooperation in 
der Praxis durch Landesprogramme noch weiter angereichet worden (ebd., S. 286).

W�hrend in der Praxis die externe Kooperation inzwischen ganz gut ausgebaut ist 
und auch zu funktionieren scheint, ergibt sich bei der internen Kooperation ein ande-
res Bild, wie F�lbier/Schaefer feststellen: „Ob bei Jugend�mtern oder bei freien Tr�-
gern: die Beziehung zur Arbeitsverwaltung, Schule und Kammern ist h�ufig besser 
ausgepr�gt als zum Allgemeinen Sozialen Dienst, der Erziehungsberatungsstelle 
oder der Jugendgerichtshilfe. Zu sehr, m�chte man meinen, ist die Jugendsozialar-
beit (auch im Rahmen von Jugendhilfe) in der Arbeitsmarktpolitik verhaftet. Zu sehr 
gilt es bei der Frage nach dem Erfolg, Ausbildungs- und Arbeitspl�tze vorzuzeigen 
und nicht den Blick auf Pers�nlichkeitsentwicklung und Handlungskompetenzerweite-
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rung etc. zu richten (� 1 KJHG).“ (S. 290f.) F�lbier/Schaefer daher warnen die Ju-
gendhilfe davor, sich nicht als das bessere Arbeitsamt zu verstehen.

Die Vernetzung von Arbeitsmarktma�nahmen mit Diensten der Jugendhilfe ist sehr 
zu w�nschen, f�r Ma�nahmen der Jugendsozialarbeit und vor allem der Jugendbe-
rufshilfe ist sie unabdingbar. Deshalb gilt es, die wenigen positiven Beispiele der Ver-
zahnung, Kooperation, der funktionierenden Arbeitskreise und der Mischfinanzierun-
gen durch verschiedene �ffentliche Tr�ger in einem Projekt fl�chendeckend in der 
Bundesrepublik einzuf�hren. Zwar ist die Forderung nach Verb�nden, nach gemein-
samen Finanzierungen von Ma�nahmen und Projekten nichts neues, doch solange 
sie nicht Realit�t sind, m�ssen sie immer wieder eingefordert werden (vgl. S 293).

Einmischungsstrategie

Quelle: Mielenz/M�nchmeier in: F�lbier/M�nchmeier 2001, S. 408ff.

Einmischungsstrategie pl�diert f�r ein erweitertes Verst�ndnis von Jugendhilfe, d.h. 
dass Jugendhilfe sich nicht auf ein abgegrenztes Terrain ihrer Handlungsm�glichkei-
ten (wie z.B. Leistungskataloge des SGB VIII) einsperren lassen darf, sondern eine 
breitere Zust�ndigkeit f�r sich reklamiert wie z.B. in � 1 SGB VIII skizziert. Der Begriff 
der Einmischungsstrategie erinnert daran, „dass Jugendhilfe (...) angewiesen ist auf 
flankierende Unterst�tzung durch Sozial-, Wohnungs-, Schul- und Arbeitsmarktpolitik. 
Verliert sie diese Unterst�tzung, kann sie ihre Aufgabe nicht erf�llen, l�uft sie Gefahr, 
auf Nothilfe verk�rzt zu werden. (...) Einmischungsstrategie erinnert daran, dass sich 
die Praxis, das Handeln der Jugendhilfe nicht in der ‚face-to-face-Arbeit’ mit Klienten 
ersch�pfen kann, sondern die Arbeit an Strukturen, am Gemeinwesen, im Stadtteil, 
mit Institutionen, �mtern und politischen Gremien einschlie�t. (...) Im Interesse eines 
weit gefassten Aufgabenverst�ndnisses von Jugendhilfe fordert also Einmischungs-
strategie ... ein rechtliches, sachliches und politisches Mandat, die Interessen ihrer 
Zielgruppen in anderen politischen Zusammenh�ngen zu vertreten.“ (S. 411)

Vor dem Hintergrund der anhaltend hohen Jugendarbeitslosigkeit sind neue Ans�tze 
auch auf Seiten der Jugendhilfe n�tig, die die sozialp�dagogische Begrenzung der 
alten Jugendberufshilfe �berspringen. „Einmischungsfelder sind heute neben dem 
Ausbildungs- und Erwerbsarbeitssystem (die Schule eingeschlossen) die kommunale 
Politik, die jugendpolitische �ffentlichkeit aber auch der Bereich kommerzieller Kin-
der- und Jugendangebote. (...) Im Bereich der kommunalen Politik geht es heute vor 
allem darum, den R�ckzug kommunaler Jugendpolitik auf sog. ‚Pflichtaufgaben’ zu 
bek�mpfen und zu problematisieren.“ (S. 414) Diese Unterscheidung, die auf eine
Notverordnung des Reichpr�sidenten der Weimarer Republik im Jahr 1924 zur�ck-
geht und bis heute beibehalten wird, hat zur Folge, dass vor allem die interventions-
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orientierten Handlungsfelder stabilisiert, die pr�ventiv orientierten aber gek�rzt wer-
den. Dahinter steht ein kritikw�rdiges Verst�ndnis von Jugend als „Problemfall“. Ju-
gend wird vor allem von ihren Problemen her wahrgenommen und diskutiert, statt als 
eine leistungsbereite, auf Zukunft gerichtete und zum Engagement bereite junge Ge-
neration. Aufgabe der Gesellschaft ist es aber nicht, die Jugend zu betreuen, son-
dern zu bef�higen (ebd., S. 414f.)

Kooperation und sozialräumliche Vernetzung

Quelle: von Bothmer/F�lbier in: F�lbier/M�nchmeier 2001, S. 504-515

Da die Benachteiligtenf�rderung nicht das ganze B�ndel der Aufgaben, mit denen sie 
konfrontiert ist, alleine und aus eigener Kraft l�sen kann, ist sie auf Kooperation mit 
anderen Einrichtungen und Akteuren angewiesen. Kooperation geh�rt zum Alltag der 
Benachteiligtenf�rderung. Zu nennen sind hier:
 Kooperation mit Betrieben bei der Berufsausbildung benachteiligter Jugendlicher

Praktika, dezentrale und kooperative Berufsausbildung, Ausbildungsverb�nde etc.
 Kooperation mit dem �rtlichen Arbeitsamt

Verbesserungsf�hig sind hier z.B. die gemeinsam mit den Tr�gern fortzuschreibende 
Qualit�t, die Kontinuit�t der F�rderung und die Schaffung bzw. der Ausbau von �rtlichen 
Verbundans�tzen

 Kooperation mit den allgemein bildenden Schulen (insb. �bergang erste Schwelle)
Ausbau der Schulsozialarbeit, intensivere Zusammenarbeit zwischen ihr und der Benach-
teiligtenf�rderung 

 Kooperation mit den berufsbildenden Schulen
Bessere Synchronisation von schulischen und praktischen Ausbildungsinhalten, abge-
stimmter Abbau von schulischen Defiziten, gemeinsame Verhinderung von Ausbildungs-
abbr�che

 Kooperation zwischen Einrichtungen der au�erbetrieblichen Berufsausbildung 
Benachteiligter und der �rtlichen Jugendhilfe
Noch nicht selbstverst�ndlich ist die Kooperation mit Jugendamt, freien Tr�gern der Ju-
gendhilfe, dem �rtlichen Sozialamt, Einrichtungen der Migrantenarbeit, Selbstorganisati-
onen verschiedener Migrantengruppen, Polizei, Streetwork, Mobile Jugendarbeit, Ju-
gendfreizeiteinrichtungen, Jugendkulturarbeit

 Die Empfehlungen zur Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Arbeits�mtern, 
der Bundesanstalt f�r Arbeit und der AGJ bzw. der Bundesanstalt f�r Arbeit und 
den Kommunalen Spitzenverb�nden, aber auch die auf Landesebene formulier-
ten Kooperationsvereinbarungen (z.B. Sachsen und Th�ringen)
Diese weisen in die richtige Richtung, m�ssen allerdings noch in die Praxis umgesetzt 
werden.

 Programm „Soziale Stadt“ und das Programm „Entwicklung und Chancen (E&C)“

Probleme ergeben sich allerdings aus dem Ausschreibungsverfahren:
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 Die Träger werden dadurch in Konkurrenz zueinander gebracht, was zur Abschot-
tung und damit zum Rückgang des fachlichen Diskurses über Qualität und Inhalte 
führt.

 Unstetigkeit in der Beziehung zwischen Trägern und örtlichen Kooperationspart-
nern, wenn die Träger nicht sicher sein können, ob sie in der nächsten Förderpe-
riode den Zuschlag erhalten. 

Beides dient nicht der sozialräumlichen Vernetzung. (S. 513f.)

Kooperation zwischen Jugendsozialarbeit und Betrieben

Quelle: Gericke, Thomas 2001, S. 659-70

Gericke unterscheidet zwei für benachteiligte vorherrschende Ansätze:

1. Die kooperative Ausbildung, in der die Träger der Jugendberufshilfe im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten alle flankierenden Leistungen übernehmen, die dem Benach-
teiligten helfen, den Anforderungen der betrieblichen Berufsausbildung und der 
Berufsschule gerecht zu werden (Coaching).

2. Die Berufsausbildung im Verbund von Jugendberufshilfe und Betrieb, bei der bei-
de Institutionen Lernorte sind und meist aufeinander folgende Ausbildungsver-
antwortung übernehmen, wobei der Träger der Jugendberufshilfe gleichzeitig für 
die gesamte Ausbildungszeit auch die Aufgabe des Coachens übernimmt. 

(S. 664)

Organisationsstruktur einer kooperativen Ausbildung

Abbildung S. 665
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G. geht dann noch im Einzelnen auf die Anforderungen an die Organisation ein, sie-
he insbesondere S. 668

Sozialräumliche Jugendsozialarbeit

Quelle: F�lbier/M�nchmeier 2001 in: F�lbier/M�nchmeier 2001, S. 847-861

Sozialr�umlich orientierte Jugendsozialarbeit ist keine neue Methode, sondern ein 
Prinzip, das in allen Arbeitsfeldern ber�cksichtigt werden muss. Der Grundgedanke 
besteht darin, sie als „Medium“ zu strukturieren. Nicht die Ma�nahme/das Angebot 
allein (z.B. Berufsvorbereitung) ist das Wesentliche, sondern sie ist das Medium, in 
dem auch andere Ziele (z.B. Sozialintegration) realisiert werden. Das hat auch Fol-
gen f�r die Strukturierung von Jugendsozialarbeit.

Was das bedeutet, l�sst sich am besten anhand des E&C-Programms erl�utern, 
dessen Grundkonzeption sich umrei�en l�sst: 

Durch Kooperation aller sozialen Akteure, Verb�nde und Institutionen sollen lokale 
bzw. regionale Pakte geschlossen werden, die ihre Handlungsans�tze, Hilfesysteme 
und Ma�nahmen sozialr�umlich vernetzen. Dadurch sollen die unterschiedlichen ju-
gendpolitischen Ressourcen vernetzt und geb�ndelt und somit die Sozialr�ume wei-
terentwickelt und die Situation der Kinder, Jugendlichen und ihrer Familien verbes-
sert werden. (S. 853)

Siehe dazu noch genauer den �berblick von Christe: Informationsschrift �ber das 
E&C-Programm, Februar 2003

Modellprojekte brauchen verlässliche Kooperationspartner

Quelle: Gericke u.a 2002

„Die f�r das Gelingen der innovativen Ans�tze notwendigen Kooperationsbeziehun-
gen zwischen den beteiligten Institutionen setzt die Bereitschaft voraus, sich weg von 
formal-rechtlichen Standpunkten und einem funktionalistischen Kosten-Nutzen-
Denken zu bewegen. Als Kostentr�ger m�ssen die �mter und Institutionen beispiel-
weise davon �berzeugt werden, dass sich eine Ausweitung des p�dagogischen 
Selbstverst�ndnisses nicht immer umgehend in messbaren Effekten ausdr�ckt. An-
dererseits m�ssen die Gesetze und Vorschriften eingehalten werden.“ (S. 18)

Diese Problematik zeigt sich z.B. bei der Einrichtung au�erschulischer Lernorte f�r 
Schulverweigerer.
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Lokale und regionale Kooperationen

Quelle: Gericke u.a. 2002

Probleme, die gelungenen Kooperationsbeziehungen vor allem wegen unterschiedli-
cher Zust�ndigkeiten im Wege stehen, sind:

 Friktionen in der Benachteiligtenf�rderung durch rechtliche Normierungen

 Zahlreiche institutionell unterschiedliche Zust�ndigkeiten und rechtliche Leis-
tungsanspr�che sowie unterschiedliche materiell-rechtliche Regelungsinhalte der 
jeweiligen Leistungsbestimmungen der verschiedenen Sozialleistungstr�ger ver-
z�gern den Einsatz unmittelbarer Hilfeangebote oder schlie�en sie sogar ganz 
aus

Voraussetzung f�r eine erfolgreiche Bek�mpfung der Jugendarbeitslosigkeit auf loka-
ler und regionaler Ebene ist der Wille der Akteure zu kooperieren, sich auf gemein-
same Ziele zu verst�ndigen und eigene ressortbezogene und andere Interessen 
hintanzustellen (S. 20).

Beispiele:

Das Modellprojekt „Die Kinder des Tantalus“ Anspach. Kooperative und fachliche 
Zusammenarbeit zwischen Schule, Jugendhilfe, Tr�gern der Jugendhilfe, Eltern, 
Sch�lern und Lehrern:

„Die Kooperationsvereinbarungen zwischen Schule und Jugendhilfe gew�hrleisten eine diffe-
renzierte und geplante F�rderung zur schulischen und pers�nlichen Entwicklung von Sch�le-
rinnen und Sch�lern. Einem Herausfallen aus dem schulischen System soll somit fr�hzeitig 
entgegengewirkt und die Voraussetzung f�r eine berufliche und soziale Integration geschaf-
fen werden (...) Die Kooperationspartner sehen es als eine gemeinsame Verpflichtung und 
Zielsetzung an, die in den Vereinbarungen genannten Ziele zu erreichen.“ (S. 53f.)

Dadurch, dass f�r jede Institution ein zust�ndiger Ansprechpartner benannt wurde, 
hat sich auch strukturell etwas ver�ndert. Seine Aufgabe ist �berleitungsgespr�che 
zu f�hren und den Entwicklungsprozess des Sch�lers f�r Schule und Jugendhilfe 
transparent zu halten. In der Schule gibt es ein Schnittstellenteam (p�dagogischer 
Leiter, Schulsozialarbeiter, Sonderp�dagoge) als erste Anlaufstelle bei besonderen 
Konflikt- und Problemlagen und als Ansprechpartner f�r die kooperierenden Instituti-
onen (S. 54).

Lernort Betrieb

Quelle: Gericke 2002

Auch unter den Bedingungen eines ges�ttigten Arbeitsmarktes lassen sich Betriebe 
als Ausbildungsorte gewinnen, wenn sie aus der Zusammenarbeit mit einem Tr�ger 
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der Jugendberufshilfe einen „Mehrwert“ ziehen k�nnen. Dieser besteht weniger in der 
finanziellen F�rderung als vielmehr in einer Entlastung von den Risiken der Be-
rufsausbildung, d.h. fachlichen und sozialen Problemen, die zum Ausbildungsab-
bruch f�hren k�nnen.

Bislang gibt es keine strukturell verankerte Kooperation zwischen Tr�gern und Be-
rufsschule, die �ber einzelne informelle Kontakte hinausgeht (S. 134f.)

Benachteiligtenförderung als Gegenstand lokaler und regionaler Politik

Quelle: auf der Heyde in: Gericke u.a. 2002, S. 212ff.

Bereits in der ersten H�lfte der 80er Jahre wurde auf institutioneller Ebene der Ju-
gendhilfe mit der von Mielenz definierten „Einmischungsstrategie“ eine Leadership-
Funktion beim Zusammenwirken der �rtlichen bwz. Regionalen Bek�mpfung der Ju-
gendarbeitslosigkeit zugewiesen. Der Bundesjugendplan setzte in seinem Modell-
programm „Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit auf die Induzierung institutionell 
oder Tr�ger �bergreifender Verbundsysteme. (S. 212)

Diese Ans�tze fanden ihren Niederschlag in Leistungsgesetzen, die st�rkere Ausrich-
tung der Jugendsozialarbeit und der Erziehungshilfen auf Ausbildungs- und Besch�f-
tigungsangebote wurde Bestandteil des SGB VIII, die �rtlichen Jugend�mter beka-
men eine verantwortliche Rolle, die Benachteiligtenf�rderung wurde im AFG bzw. 
SGB III verankert.

Trotz dieser rechtlichen Normierungen, der vielen Verbundsysteme und der gro�en 
Erfolge bei der Eingliederung benachteiligter Jugendlicher l�sst sich nach auf der 
Heyde nur eine bedingt positive Bilanz ziehen, denn „geblieben sind zu viele instituti-
onell unterschiedliche Zust�ndigkeiten und rechtliche Leistungsanspr�che, so dass 
die Forderung ... nach einer ‚Poolfinanzierung’ an Aktualit�t ... nicht verloren hat.“ (S. 
213)

Friktionen bei der Kooperation

Bedingt durch die unterschiedlichen F�rderangebote zur Integration benachteiligter 
junger Menschen wie Bundes-, L�nder- oder Kommunalprogramme, Leistungsgeset-
ze wie SGB III, SGB VIII, BSHG oder der ESF, �ffentlich-rechtliche Stiftungen etc. 
wird, wie eine Studie der Bund-L�nder-Kommission f�r Bildungsplanung und For-
schungsf�rderung belegt, der Erfolg der F�rderangebote durch einzelne Faktoren 
konterkariert. „So existieren Kooperationsstrukturen zwar in vielen Bereichen, jedoch 
nicht fl�chendeckend. Auff�llig gering ausgepr�gt sind Kooperationen zwischen Ein-
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richtungen der Benachteiligtenf�rderung auf der einen und Schulen bzw. der Wirt-
schaft auf der anderen Seite. Der dichteste rechtliche Zusammenhang existiert beim 
Vorliegen verbindlicher Verfahrensvorschriften �ber die Erstellung von Hilfepl�nen 
(z.B. � 36 SGB VIII), v.a. bei der Normierung des Zusammenwirkens mehrerer Leis-
tungstr�ger oder einer gemeinsamen sozialp�dagogischen Leistungserbringung. 
Empfehlungen zur Zusammenarbeit auf Bundes- und Landesebene sowie Vorschrif-
ten zur Bildung von Arbeitsgemeinschaften (�� 78 SGB VIII, 95 BSHG) f�rdern die 
Kommunikation untereinander oder die Zusammenarbeit der Beteiligten (� 9 SGB III), 
k�nnen diese jedoch nicht erzwingen. Als hinderlich gelten die unterschiedlichen ma-
teriell-rechtlichen Regelungsinhalte der jeweiligen Leistungsbestimmungen nach 
SGB III, SGB VIII und BSHG sowie die spezifischen Vorrang-/Nachrangregelungen 
der verschiedenen Sozialleistungstr�ger, die unmittelbare Hilfeangebote zum Teil 
erheblich verz�gern, zum Teil gar ausschlie�en.“ (S. 213f.

a) praxisorientierte Ebene

Auf Bundesebene und in einigen Bundesl�ndern gibt es seit Mitte der 80er Jahre un-
terschiedliche Initiativen und Empfehlungen f�r Kooperationsstrukturen. „Kooperation 
soll allseits zur Ressourcenb�ndelung und zur Verbesserung bzw. Entwicklung eines 
abgestimmten Angebots einzelner Ma�nahmen dienen. Inzwischen existieren eine
Vielzahl von Kooperationsmodellen, in denen zwar zu mehr als 50 Prozent vorwie-
gend die Arbeits- und Jugend�mter sowie freie Tr�ger der Jugendhilfe, Schule und 
Wirtschaft die beteiligten Akteure bilden. Dar�ber hinaus sind rund 50 Prozent der 
Kooperationsmodelle an finanzielle Mittel gekoppelt. Als Grundlage f�r die Koopera-
tionen werden zur H�lfte landes- und bundesweite Kooperationsempfehlungen sowie 
� 13 Abs. 4 SGB VIII herangezogen, die andere H�lfte basiert auf eher ‚pragmati-
schen’ �berlegungen.

Kooperation f�hrt zur Verbesserung f�r die Zielgruppen: M�glich werden v.a. abge-
stimmte Angebote, vielseitige Methoden zur besseren individuellen F�rderung sowie 
mehr Transparenz. Das Gelingen der Kooperation setzt jedoch die Federf�hrung ei-
ner von allen akzeptierten Instanz voraus. Die Implementierung von Kooperation er-
fordert zwar zun�chst einen h�heren Arbeitsaufwand; mit der Zeit werden die Koope-
rations- und Kommunikationsstrukturen aber selbstverst�ndlich und effizient.

Kooperationsbarrieren auf praxisorientierter Ebene liegen in fehlenden personellen 
Ressourcen, in zu langen Abstimmungs- und Entscheidungswegen, in potenziell 
konkurrierenden Verwaltungen bzw.. freien Tr�gern sowie in nicht aufeinander abge-
stimmten F�rderprogrammen. Ma�nahme setzen daher versp�tet ein, ein fehlendes 
Gesamtkonzept verhindert ein konkretes Eingehen auf einzelne Jugendliche bzw. die 
Anpassung der Konzepte im Verlaufe der Ausbildung.“ (S. 214f.)
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b) juristische Ebene

Die einzelnen Gesetze normieren unterschiedliche Anforderungen zur Kooperation. 
So sind sicherlich als positiv verbindliche Verfahrensvorschriften zu Gesamtplänen, 
Hilfeplänen etc. hervorzuheben, auch Vorschriften zur Bildung von Arbeitsgemein-
schaften sind sicher förderlich, doch problematisch ist der oft gesetzesimmanente 
Widerspruch zwischen dem grundsätzlichen Willen des Gesetzgebers zur Zusam-
menarbeit der Leistungsträger und den sich aus den verschiedenen Leistungsan-
sprüchen ergebenden individuellen Leistungsansprüchen. Der Intentionen sind un-
terschiedlich, so dass auch die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme und die 
Rechtsfolgen ebenfalls unterschiedlich sind. Die vom Gesetzgeber vorgegebenen 
Rangfolgen ziehen für die Jugendlichen oft Verweisungs- oder Warteschleifen nach 
sich. Die Überschneidungen bzw. Lücken in den jeweiligen Leistungsansprüchen 
erfordern daher ein erhöhtes Maß an Kooperation, um Nachteile für die Betroffenen 
zu vermeiden (S. 215f.).

c) Programmebene

Kooperation zwischen Arbeitsamt und Sozialamt, aber auch auf Ebene der Ministe-
rien.

Ansatzpunkte zur Verbesserung der Benachteiligtenförderung

Eine effektive Eingliederung der Jugendlichen in das allgemeine Beschäftigungssys-
tem setzt eine integrative örtliche oder regionale Infrastruktur voraus, die ein be-
darfsorientiertes und zielgerechtes, aufeinander abgestimmtes Ausbildungs- und Be-
schäftigungssystem für benachteiligte Jugendliche ermöglicht. Hier ist eine systema-
tische Zusammenarbeit der Beteiligten und Transparenz für die Betroffenen zwin-
gend erforderlich.

 Praxisorientierte Ebene

Erfolgreiche Zusammenarbeit bedarf einer für alle deutlichen und sichtbaren Zielset-
zung. Gleichzeitig muss die Beteiligung an der Kooperation eindeutig mit Vorteilen 
verbunden sein bzw. belohnt werden. Und ihr muss ein klarer politischer Wille der 
zuständigen beteiligten Administratoren und deren Gremien zugrunde liegen. Daher 
sollte eine zentrale, von alle akzeptierte Stelle die Koordinierung wahrnehmen. 

Diese Funktion können das Arbeitsamt, kommunale Ämter für Beschäftigung oder für 
Berufs- und Weiterbildung, örtliche Träger der Jugend- oder Sozialhilfe sowie von 
diesen beauftragte exogene programmdurchführende Regiestellen übernehmen. 
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Dielatypische Strukturmodelle bestehen entweder in einer lokalen Initiative, einer Ko-
operation auf Basis der Jugendhilfeplanung, einer Kooperation auf Basis einer Ar-
beitsgemeinschaft nach � 78 SGB VIII oder in einer Koordination durch eine ‚neutrale 
Stelle’.

Weitere M�glichkeiten bestehen in:

 einer modellhaften Beauftragung einer ‚neutralen’ Organisation,

 einer Konzentration der Finanzmittel per Verwaltungsvereinbarung in einer �ffent-
lichen Verwaltung,

 einer Zusammenlegung der Schl�sselressorts in einem gemeinsamen Amt oder

 einer neuartigen Gestaltung von F�rderrichtlinien, die Kooperationsstrukturen ein-
fordern.

Das Zusammenwirken sollte nicht nur ein Controlling der Eingliederungserfolge um-
fassen, sondern auch eine Potenzialanalyse, eine darauf aufbauende Hilfe- bzw. 
Eingliederungsplanung (ggf. mit einer Annahmeverpflichtung unterbreiteter Angebo-
te), bedarfsgerechte begleitende Angebote wie die berufsfachliche und sprachliche 
Unterst�tzung ausl�ndischer Jugendlicher oder alternierende Koppelung von ‚Arbei-
ten und Lernen’ im Rahmen von F�rderketten verschiedener Tr�ger.

 Programmebene

Die Forderung nach und F�rderung von Kooperation zieht sich durch viele neue Pro-
gramme auf Landes-, Bundes- und Europ�ischer Ebene. Zur Steigerung der Zu-
sammenarbeit sollten F�rderprogramme zuk�nftig einen die berufliche Eingliederung 
verbessernden Kooperationsaspekt von Tr�gern und Institutionen st�rker einfordern 
und ggf. durch Sonderzusch�sse belohnen. Gemeinsame Programme von Bund und 
L�ndern sollten sich konzentrieren auf:

 die F�rderung einer st�rkeren Verzahnung zwischen Schule, Berufsschule, Be-
rufsausbildung/Besch�ftigung und der Wirtschaft,

 die Entwicklung ‚passgerechter’ Qualifizierungswege in sinnvollen F�rderketten,

 die F�rderung der Entwicklung von individuellen Potenzialanalysen, einer sowohl 
f�r Jugendliche als auch f�r Tr�ger eindeutigen Hilfe- und Eingliederungsplanung 
sowie eines individuellen Case-Managements,

 die Einrichtung entsprechender ‚Clearing-Stellen’ bei einem �rtlichen Tr�ger.

 Juristische Ebene

 Bestehende Rechtsvorschriften sollten dahingehend pr�zisiert und ver�ndert 
werden, dass Eingliederungserfolge konterkarierende unn�tige Wartezeiten bei 
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der Einwerbung erforderlicher neuer individueller Leistungsanspr�che vermieden 
werden k�nnen.

 Kooperation sollte �ber die Anpassung rechtlicher Vorschriften zur Bildung von 
Arbeitsgemeinschaften noch st�rker normativ verankert werden.

 Die �nderung rechtlicher Vorschriften m�sste auf eine Vereinfach zielen und 
Tendenzen zu einer �berregulierung a priori ausschlie�en.

 Verfahrensrechtliche Vorschriften sollten die Aufstellung individueller Hilfepl�ne 
im Sinne con Case-Management verbindlicher verankern. Rechtliche Vorschriften 
sollten auch auf die Schaffung von neutralen Informations-, Beratungs- und An-
laufstellen hinwirken, die gleicherma�en eine Definition der individuellen Poten-
ziale und Defizite, die Entwicklung eines Eingliederungsplans und die Zuweisung 
in geeignete Angebote erlauben.

 Zur Vermeidung von Verz�gerungen und Warteschleifen sollte eine zun�chst vor-
rangige Verpflichtung eines Sozialleistungstr�gers (vorl�ufige Leistungserbrin-
gung) rechtlich vorgesehen werden.

Kooperationsebenen in der Förderung der Eingliederung junger Menschen

In Hamburg unterscheidet man drei Handlungsebenen:

 institutionell-administrative Ebene durch Ressourcenb�ndelung,

 politische und operative Kooperation der verschiedenen Institutionen und Partner,

 Kooperation auf der Systemebene zur strukturellen Optimierung.

Auf der institutionell-administrativen Ebene ist die Kooperation 1997 normativ durch 
die Zusammenfassung der bisher unterschiedlich verteilten Zust�ndigkeiten in einem 
Amt f�r Berufliche Bildung und Weiterbildung realisiert worden. (Genauere Beschrei-
bung siehe S. 221f.)

Auf der Ebene der politischen und operativen Kooperation wurden verschiedene 
Verabredungen getroffen, die von den einzelnen Akteuren Freie und Hansestadt 
Hamburg, Arbeitsamt, Sozialpartner und Kammern gemeinsam getragen werden. 
Beispiel hierf�r das Modellprojekt „QuAS“. Die Kooperation wurde fortgesetzt in der 
Umsetzung von JUMP. Dieses Programm wird in Hamburg nicht additiv genutzt, 
sondern f�r die Entwicklung von Innovationen eingesetzt. Intendiert war, das zersplit-
terte F�rdersystem st�rker aufeinander zu beziehen, wobei allerdings einige Barrie-
ren (zu starke Ber�cksichtigung einzelner Tr�gerinteressen) nicht �berwunden wer-
den konnten. (Genauere Beschreibung siehe S. 222f.)

Kooperation auf der Systemebene muss sich darauf konzentrieren, Barrieren im Sys-
tem zu �berwinden, um angesichts des gespaltenen Ausbildungsmarktes f�r benach-
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teiligte Jugendliche bessere Eingliederungsperspektiven zu entwickeln. (Genauere 
Beschreibung mit Beispielen siehe S. 224.)

Fazit in Hamburg

B�ndnisse und Kooperationen k�nnen positive Erfolge ausweisen, die umso h�her 
ausfallen, je konkreter die Ebene ist und sich der Handlungsbedarf definieren l�sst. 
Als kurzfristige Handlungsoption ist – bevor die strukturell l�ngerfristig angelegten 
Ver�nderungen angegangen werden – ein Mix aus Programmen und Verabredungen 
erforderlich.

Einen eindimensionalen K�nigsweg gibt es nicht. Notwendig ist vielmehr der Wille 
der Akteure zu kooperieren, sich auf gemeinsame Ziele zu verst�ndigen sowie eige-
ne ressortbezogene und andere Interessen hintanzustellen. Diese Verst�ndigung 
muss auch im Hinblick auf den effizienten Einsatz der Mittel bestehen.

Erfolgreiche Bek�mpfung der Jugendarbeitslosigkeit braucht nicht nur Programme, 
sondern vor allem die Kooperation der Beteiligten im Rahmen einer lokal und regio-
nal abgestimmten Politik.
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Beispiel aus Berlin

Quelle: Peter Urban, Regionales Beratungshaus – ein Kooperationsmodell von Ju-
gendamt, Sozialamt und freien Tr�gern; in: Gericke u.a. 2002, S. 254ff.

Zusammenarbeit nach � 78 SGB VIII. Modell siehe S. 257

Abbildung aus: Gericke u.a., S. 257
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Das Freiwillige Soziale Trainingsjahr (FSTJ)

Quelle: Heike F�rster u.a.; in: Gericke u.a. 2002, S. 312ff.

Zentrales Kennzeichen des Modellprogramms FSTJ ist eine enge Programmpartner-
schaft zwischen Jugendpolitik/Jugendhilfe und Arbeitsverwaltung auf allen Ebenen. 
Dies gilt insbesondere f�r die enge Zusammenarbeit zwischen BMFSFJ und Bun-
desanstalt f�r Arbeit, aber auch f�r die ressort�bergreifende sach- und zielorientierte 
Kooperation der zust�ndigen Bearbeiter in den lokalen Arbeits-, Jugend- und Sozial-
�mtern mit den Akteuren des FSTJ. Weiteres Merkmal des Programms ist eine breite 
Finanzierungsgrundlage aus Mitteln der BA, des Kinder- und Jugendplans des Bun-
des, des ESF sowie der beteiligten Kommunen.

Die Arbeits�mter haben eine wichtige Funktion bei der Qualit�tssicherung, weil sie 
�ber die F�rderf�higkeit und Zuweisung der Teilnehmer entscheiden.

Weiteres wichtiges Merkmal ist der Sozialraumbezug. Das Programm nutzt die terri-
torialen Ressourcen der jeweiligen Stadtteile, um durch Kooperationen Netzwerke zu 
schaffen und dadurch Synergieeffekte zu erzielen.

BQF

Quelle: Erhard Schulte in: Gericke u.a. 2002, S. 331ff.

Auch das BQF-Programm zielt in einzelnen F�rderschwerpunkten auf den Auf- und 
Ausbau von Kooperationsnetzen unter Beteiligung aller relevanten Akteure auf loka-
ler/regionaler Eben (Innovationsbereich I, Pt. 2) sowie auf die Weiterentwicklung der 
Kooperation Schule – Betrieb zur Verbesserung der Integration in der Ausbildung 
(Innovationsbereich III, Pt. 1).

Kompetenzagenturen

Quelle: Peter Kupferschmid in: Gericke u.a. 2002, S. 341ff.

Bereits von 1989 bis 1993 hatte das BMFSFJ ein Modellprogramm unter dem Stich-
wort „Verbund“ aufgelegt, das Wege zu einer verbesserten Kooperation zwischen 
Anbietern von Hilfen f�r den �bergang von der Schule in die Arbeitswelt entwickeln 
und erproben sollte.

In sp�teren Modellprogrammen hat das BMFSFJ den Aspekt der Kooperation - ins-
besondere der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schulen sowie zwischen Ju-
gendhilfe und Betrieben - und die Verkn�pfung der Jugendhilfepolitik mit anderen 
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Politikfeldern (mit der Bildungspolitik, mit der Arbeitsmarktpolitik, mit der Stadtent-
wicklung und der Wirtschaftsförderung usw.) in den Mittelpunkt gestellt. 

Zusammen mit anderen Akteuren (zu nennen sind hier insbesondere die Bundesan-
stalt für Arbeit, die Bundesministerien für Arbeit und für Bildung und Wissenschaft 
und die Bund-Länder- Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung) 
hat das BMFSFJ einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass Fragen der Koope-
ration und Koordination bei der beruflichen und sozialen Integration von benachteilig-
ten Jugendlichen auf der Tagesordnung blieben. Die Notwendigkeit von Kooperation 
in diesem Feld wird inzwischen allgemein anerkannt.

Für das FSTJ war das Prinzip der Kooperation von Arbeitsverwaltung, Kommune und 
z.T. auch Bildungsverwaltung auf allen Ebenen zwingende Voraussetzung und maß-
geblich verantwortlich für seinen Erfolg. Generell besteht aber immer noch Hand-
lungsbedarf bei Kooperation und Koordination in der Benachteiligtenförderung.

Folgerungen

Strategien zur beruflichen Integration benachteiligter Jugendlicher konstituieren sich 
in Kommunen und Landkreisen in sehr unterschiedlicher Weise. Das Spektrum der 
politischen Strategien reicht von der explizit formulierten kommunalen Abstinenz in 
diesem Politikfeld bis zu differenziert ausformulierten Konzepten, die von einer ent-
sprechend differenziert organisierten Verwaltung umgesetzt werden. Unterschiede 
gibt es auch bei der inhaltlichen Bandbreite und Reichweite der jeweiligen Kommu-
nalpolitik. In der Minimalvariante sollen arbeitslose Empfängerinnen und Empfänger 
von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt durch Arbeitsangebote wieder in den Zu-
ständigkeitsbereich der Arbeitslosenversicherung zurückverlagert werden. In der Ma-
ximalvariante wird der Anspruch vertreten, lokal wirksame Strukturen der beruflichen 
Integration aufzubauen, abzustimmen und zu verstetigen. Der erste Schritt einer sol-
chen Strategiepolitik besteht in einer differenzierten, regelmäßigen Berichterstattung; 
ihr Ziel ist es, ein abgestimmtes Angebot von Regeleinrichtungen und ergänzenden 
Hilfen aufzubauen, das für alle Jugendlichen die ihren Fähigkeiten entsprechenden 
Angebote umfasst. 

Die Mehrheit der Kommunen und Landkreise erkennt zwar zunehmend den grund-
sätzlichen Handlungsbedarf an, hat aber bisher kaum Lösungen und Umsetzungs-
strategien entwickeln können, die über punktuelles Handeln hinausgehen 

Das System der Benachteiligtenförderung ist zwar grundsätzlich geeignet, die beruf-
liche und soziale Integration von benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwach-
senen zu fördern. Der Mangel an Koordination und Kooperation innerhalb des Sys-
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tems und die daraus erwachsende Un�bersichtlichkeit der Angebote f�hrt auch zu 
Ma�nahmekarrieren. 

Im Fr�hjahr 1993 hat eine durch die Robert-Bosch-Stiftung initiierte Kommission von 
Fachleuten aus der Jugendberufshilfe, aus Wissenschaft, Politik und Verwaltung, aus 
Wirtschaft und Gewerkschaften "Empfehlungen f�r ein zukunftsweisendes Organisa-
tionsmodell" f�r Qualifizierungs- und Besch�ftigungsangebote in der Jugendhilfe vor-
gelegt (Robert-Bosch-Stiftung 1995). Die Empfehlungen haben zum Inhalt, Qualifizie-
rung und Besch�ftigung f�r Jugendliche und junge Erwachsene, deren berufliche 
Integration zu misslingen droht, in Jugendhilfebetrieben zu organisieren. Gleichzeitig 
soll die Fragmentierung von Zust�ndigkeiten und Finanzierungsquellen der Benach-
teiligtenf�rderung durch eine Poolfinanzierung �berwunden werden, in der Mittel aus 
der Arbeitsverwaltung, der Sozialhilfe, der Kinder- und Jugendhilfe usw. geb�ndelt 
werden. W�hrend nun das Modell des Jugendhilfebetriebs sich im Modellprogramm 
"Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" bew�hrt hat, ist es bisher nicht gelungen, 
das Konzept der Poolfinanzierung umzusetzen. Auf rechtliche Hindernisse hatte be-
reits ein 1995 zu den Empfehlungen ver�ffentlichtes Gutachten hingewiesen (Bie-
back 1995). Die Hindernisse f�r eine B�ndelung von F�rdermitteln unterschiedlicher 
Herkunft in einem Finanzierungspool liegen insbesondere im Status vieler Finanzie-
rungsleistungen als individuelle Rechtsanspr�che, die durch die �berf�hrung in ei-
nen gemeinsamen Fonds nicht aufzuheben sind. Insofern muss die L�sung in einer 
verbindlichen Kooperation der Akteure und Geldgeber gesucht werden.

In einer Bestandsaufnahme der Gesch�ftsstelle der Bund-L�nder-Kommission f�r 
Bildungsplanung und Forschungsf�rderung zur " F�rderung der sozialen und berufli-
chen Integration Benachteiligter“ durch eine "integrierte Bildungs- und Jugendpolitik" 
wird der folgende Handlungsbedarf festgestellt:

(1) Die Zusammenarbeit zwischen den Arbeits�mtern und Jugend- und Sozial�mtern 
sollte weiter ausgebaut werden. Die Kultusministerien bzw. Schulen sollten in die-
se Zusammenarbeit st�rker eingebunden werden. 

(2) Es sollten regionale Kooperationsnetze geschaffen und ausgebaut werden, wel-
che die Aufgabe haben, Strategien zu entwickeln, wie besonders benachteiligte 
Zielgruppen des Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarktes (ausl�ndische Jugendli-
che, M�dchen, benachteiligte Jugendliche) beruflich integriert werden k�nnen. 

(3) Die Zusammenarbeit im lokalen Raum sollte sich auch mit dem einzelnen Ju-
gendlichen besch�ftigen und gegebenenfalls einen individuellen F�rder- und Hil-
fe-(Berufsweg-)Plan als (vorl�ufiges) Ergebnis haben, der auch die Zust�ndigkei-
ten f�r die Umsetzung festlegt.

(4) Im Sinne des effizienten Einsatzes von Steuermitteln zum Wohle er F�rderung 
benachteiligter junger Menschen sollten die rechtlichen Voraussetzungen f�r eine 
Poolfinanzierung z�gig gepr�ft werden." (BLK 2000, S. 8). 
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Kompetenzagenturen

Kompetenzagenturen, die im Modellprogramm „Arbeitsweltbezogenen Jugendsozial-
arbeit 2002 – 2006“ entwickelt und erprobt werden, sollen auf lokaler/regionaler Ebe-
ne die berufliche und soziale Integration von Jugendlichen f�rdern. Sie sollen eine 
Mittlerfunktion zwischen solchen Jugendlichen, deren soziale und berufliche Integra-
tion gef�hrdet ist, und dem vorhandenen Spektrum von Angeboten des Bildungssys-
tems, des Arbeitsmarktes, der Arbeitsverwaltung und der freien Tr�ger �bernehmen. 
Soweit im Angebotsspektrum L�cken bestehen, sollen die Kompetenzagenturen die 
Etablierung entsprechender Angebote initiieren.

Thematisch relevante Auszüge aus: 

Gerhard Christe: Das E&C-Programm. Ein �berblick. Februar 2003

4.6 Zusammenfassende Bilanz

Insgesamt l�sst sich f�r die bisherige Praxislaufzeit des Bundesmodellprogramms 
„Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten“ (E&C) fest-
stellen, dass mit dem E&C zugrundeliegenden neuen Verst�ndnis von sozialer Arbeit 
als Koproduktion, dem Ansatz der sozialr�umlichen Vernetzung und der Betonung 
von Partizipation der aktuelle Bedarf getroffen wurde. Die fachliche Diskussion in den 
verschiedenen Disziplinen wie Stadterneuerung, Sozial- und Jugendhilfe hat die 
Sinnhaftigkeit und Plausibilit�t der integrierten Handlungsans�tze erkannt und aufge-
nommen. Besonders hervorzuheben ist, dass neben den bereits gewonnenen festen 
Ansprechpartnern bei allen relevanten Zielgruppen auch neue Akteure f�r eine Betei-
ligung an der Programmplattform E&C gewonnen werden konnten. 

Gleichwohl ist eine bundesweite fl�chendeckende Struktur von kooperativen Ab-
stimmungssystemen zurzeit noch nicht in Sicht und einzelne Versuche der Vernet-
zung und Kooperation bleiben bislang noch eher die Ausnahme. Dennoch hat sich in 
den letzten Jahren eine Vielfalt an Kooperationspraxis entwickelt, die ganz unter-
schiedlichen Definitionen und Formen von Kooperation folgt. Unter Kooperation und 
Vernetzung werden h�ufig bilaterale und kleinteilige Vereinbarungen und Zusam-
menarbeit verstanden, komplexere Formen der Kooperation oder auch der Vernet-
zung sind eher selten anzutreffen. Definiert man Kooperation aber als systematisch 
betriebene Zusammenarbeit aller wesentlichen Akteure der Jugendberufshilfe eines 
bestimmten Sozialraums zur Schaffung abgestimmter Angebote zur beruflichen In-
tegration benachteiligter Jugendlicher sowie der aktiven Abstimmung, Steuerung und 
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Gestaltung einer lokalen Jugendberufspolitik, so zeigen die bisherigen Erfahrungen, 
dass noch viel Entwicklungsarbeit zu leisten ist.

Gleichwohl ist durch die „Renaissance“ der Sozialraumorientierung in der Ju-
gend(berufs-)hilfe die Chance einer Belebung und Dynamisierung vernetzter Hilfe-
formen gegeben. Die Initiierung des Programms E&C und die Verkn�pfung der Pro-
grammelemente mit dem F�rderkonzept „Die Soziale Stadt“ birgt neue Chancen f�r 
eine weitere Profilierung und Verbreitung vernetzter sozialer Arbeit. Schon jetzt ist 
sichtbar, dass da, wo Kooperation systematisch und l�ngerfristig betrieben wird, sie 
zu einer integrativen �rtlichen Infrastruktur f�hrt, die ein aufeinander abgestimmtes 
und bedarfsorientiertes Ausbildungs- und Besch�ftigungssystem f�r benachteiligte 
Jugendliche m�glich macht (siehe Schild 2001).

Wie die in der bisherigen Programmumsetzung von E&C entwickelten Projekte und 
Modelle zeigen, haben sich in der Praxis ganz unterschiedliche Formen lokaler Ko-
operation herausgebildet. So gibt es Kooperationen:

 zum Daten- und Informationsaustausch, insbesondere zur Angebot-Nachfrage-
Situation;

 zur qualitativen und quantitativen Abstimmung und Steuerung der Angebote und 
Ma�nahmen vor Ort;

 zur �ffentlichkeitsarbeit und zur Berichterstattung;

 zur Beratung und Begleitung der Zielgruppen;

 zur besseren Zusammenarbeit der Akteure (der �mter, der Wirtschaft, der Be-
rufsschule, der Tr�ger, der Beratungsdienste);

 zum Austausch und zur Weiterbildung der an der beruflichen Integration unmittel-
bar beteiligten Personen (Ausbilder, Meister, Lehrer, Sozialp�dagogen) oder der 
mittelbar beteiligten Personen (Multiplikatoren, Projektleiter, Vertreter von Institu-
tionen etc.)

Allerdings zeigen sich trotz der beachtlichen Erfolge, die innerhalb der bislang erst 
kurzen Laufzeit von E&C bereits zu verzeichnen sind, noch zahlreiche Defizite, die es 
in den n�chsten Jahren nach und nach abzubauen gilt. Diese Defizite geben Hinwei-
se darauf, wo bei der k�nftigen Ausgestaltung von E&C besondere Schwerpunkte zu 
setzen sind. 

Abschlie�end k�nnen die bisherigen Ergebnisse der Programmumsetzung so zu-
sammengefasst werden (vgl. Schild 2001):

 Funktionierende Kooperations-, Vernetzungs- und Verbundstrukturen sind bislang 
noch eher die Ausnahme als die Regel; dort wo Kooperationsstrukturen bestehen, 
f�hren sie zu einer Verbesserung der Situation f�r die Adressaten, zu mehr 
Transparenz und zu einer besseren Abstimmung der Angebote;
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 Kooperation funktioniert nur dort effektiv, wo eine politische Absicherung, nach 
M�glichkeit von h�chster Stelle, gegeben ist und entsprechende Ressourcen zur 
Verf�gung gestellt werden; das bedeutet zun�chst zwar einen h�heren Ar-
beitsaufwand, mit der Zeit werden Kooperationsstrukturen aber zur Selbstver-
st�ndlichkeit und „amortisieren“ sich;

 die Kooperation mit Schule und Wirtschaft wird vergleichsweise vernachl�ssigt, 
eine Kooperation mit Stadt- oder Regionalplanung / Strukturpolitik findet man so 
gut wie gar nicht; es dominieren Kooperationsbez�ge zwischen Jugendamt, Sozi-
alamt und Arbeitsamt sowie mit und zwischen freien Tr�gern der Jugendhilfe und 
der (Berufs-)Bildungsarbeit; 

 allerdings mangelt es selbst innerhalb des Systems Jugendhilfe an Zusammenar-
beit, etwa zwischen Jugendsozialarbeit und mobiler Jugendarbeit oder mit offener 
Jugendarbeit oder mit au�erschulischer Bildungsarbeit (Kulturarbeit, politische 
Bildungsarbeit, internationale Jugendarbeit etc.)

 eine Abstimmung des Finanzmitteleinsatzes, geschweige denn eine Poolfinanzie-
rung ist nicht anzutreffen;

 die gesetzlichen Grundlagen sind im Grunde ausreichend formuliert; allerdings 
fehlen f�r zentrale verbindliche Anlauf- und Beratungsstellen aus Sicht der Ju-
gendhilfe klarere gesetzliche Regelungen; dazu kommt, dass zwar Kooperation 
grunds�tzlich vorgesehen und gew�nscht ist, aber unklar bleibt, wer daf�r ver-
bindlich Sorge zu tragen hat;

 Kooperation bedeutet in den seltensten F�llen auch Partizipation der Adressaten; 
insofern ist eine soziale Koproduktion unter Ber�cksichtigung der Belange der Be-
troffenen zumindest erschwert;

Kooperation wird h�ufig verhindert durch unterschiedliche �mterkulturen (etwa Ar-
beitsamt – Jugendamt), durch unterschiedliche Rollen- und Selbstverst�ndnisse und 
vielf�ltige Formen von (Ressort-)egoismen; es geht um �ngste vor „Machtverlust“ 
oder um anstehende sonstige Belastungen

5. Folgerungen

Die bisherigen Erfahrungen mit dem Modellprogramm E&C und seinen einzelnen 
Teilprogrammen haben gezeigt, dass der von E&C eingeleitete Paradigmenwechsel 
in der Sozialen Arbeit sich als produktiv erweist und da, wo er auch in der Praxis voll-
zogen wird, es gelingt, den Bed�rfnissen und Interessen junger Menschen in sozia-
len Brennpunkten sehr viel besser gerecht zu werden als dies mit herk�mmlichen 
Ans�tzen in der Jugendberufshilfe der Fall ist. Da, wo es Kooperation und Vernet-
zung gibt – dies haben die zahlreichen Praxisbeispiele gezeigt – f�hrt dies zu einer 
Verbesserung der Situation f�r die Adressaten, zu mehr Transparenz und zu einer 
besseren Abstimmung der Angebote. In der Regel profitieren alle Beteiligten. 
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Gleichwohl haben die Praxisbeispiele aber auch Schw�chen gezeigt, die es bei der 
weiteren Programmumsetzung abzubauen und bei der Weiterentwicklung des Pro-
gramms zu ber�cksichtigen gilt. 

Das folgende Kapitel versucht vor diesem Hintergrund, einige Folgerungen aus den 
bisherigen Erfahrungen mit E&C abzuleiten, die sich auf die verschiedenen Ebenen 
der Programmgestaltung, aber auch auf die (jugend)politischen Rahmenbedingun-
gen beziehen. Dabei wird wesentlich auf bereits vorliegende Empfehlungen und An-
regungen (AGJ 2001, DJI 2002, Schild 2001, SPI 2003) Bezug genommen.

5.1 Gestaltung von Kooperationen

Wie das DJI in seiner Untersuchung „Netzwerkstrukturen in sozialen Brennpunkten“ 
gezeigt hat, lassen sich aus den Erfahrungen mit der bisherigen Umsetzung der bei-
den Programme „Die Soziale Stadt“ und E&C Bedingungen und Voraussetzungen f�r 
gut funktionierende Kooperationen ableiten, aber auch Hindernisse und Konflikte i-
dentifizieren, die Kooperationen in Bezug auf die E&C-Gebiete erschweren (DJI 
2000b, S. 6f.). F�r die Gestaltung von erfolgreichen Kooperationen im Sinne der 
Grundphilosophie von E&C sind vor diesem Hintergrund folgende Schl�sse zu zie-
hen:

 Angesichts knapper Mittel im Bereich der Jugendhilfe und durch die M�glichkeit, 
neue Finanzierungsm�glichkeiten f�r Projekte durch das Programm „Die Soziale 
Stadt“ zu erschlie�en, k�nnen neue Formen der Zusammenarbeit einerseits, aber 
auch eine sch�rfere Konkurrenz zwischen freien Tr�gern andererseits beobachtet 
werden.

 Die jugendhilfepolitische Herausforderung, ausreichende und verl�ssliche 
Betreuungsangebote f�r Kinder in einem Stadtteil zu schaffen, kann nicht von ein-
zelnen Tr�gern allein bew�ltigt werden. Ein bedarfsgerechtes Angebot kann am 
besten durch ein Netzwerk mehrerer freier Tr�ger in Verbindung mit dem Ju-
gendamt und der Schule erreicht werden. Eigene Interessen der einzelnen Tr�ger 
m�ssen dabei mit den anderen Netzwerkpartnern verhandelt und auf das ge-
meinsame Ziel des Netzwerks bezogen werden. 

 Mit den Programmen „Die Soziale Stadt“ und E&C und den damit f�r die Pro-
grammgebiete zus�tzlich zur Verf�gung stehenden Mitteln wird in der Jugendhilfe 
eine neue Dynamik in Gang gesetzt. Die Auswirkungen dieser Dynamik auf die in 
den Stadtteilen aktiven Tr�ger k�nnen bisher noch nicht eingesch�tzt werden. Die 
l�ngerfristige Entwicklung d�rfte auch davon abh�ngen, welche Strukturen im 
Lauf der st�dtebaulichen Entwicklung in den Programmgebieten durch die Pro-
grammf�rderung aufgebaut werden und wie stabil sie auch nach dem Ende der 
Programmf�rderung sind. Bisher gehen im Blick auf die finanziellen Gestaltungs-
m�glichkeiten von dem Programm „Die Soziale Stadt“ gr��ere Einfl�sse und Wir-
kungen aus als vom Programm E&C.
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 Mit den Mitteln der Programmf�rderung k�nnen wichtige Weichen gestellt wer-
den. Allerdings k�nnen auch mit einem relativ kleinen Finanzvolumen Prozesse in 
Gang gesetzt werden (wenn z.B. kleinen Initiativen und Vereinen R�ume f�r ihre 
Projekte zur Verf�gung gestellt werden). Insofern haben die Entscheidungen �ber 
die Vergabe der F�rdermittel im Programm „Die Soziale Stadt“ nicht nur Einfluss 
auf die Gestaltung des Angebots der Jugendhilfe in einem Stadtteil, sondern auch 
auf die Entwicklung sozialraumorientierter Netzwerke.

 Eine wichtige Bedingung daf�r, dass die durch das Programm „Die Soziale Stadt“ 
geplanten und realisierten Ideen und Projekte nicht in Konkurrenz zu den beste-
henden Ma�nahmen und Projekten der Jugendhilfe stehen und dass ein integrier-
tes Konzept f�r das Programmgebiet entsteht, stellt die Kooperation zwischen 
den Bereichen Stadtplanung und Jugendhilfe dar. Beispielhaft hierf�r kann die 
Kooperationspraxis in einem E&C-Programmgebiet gelten, wo das Jugendamt an 
den Beratungen und Entscheidungen des st�dtebaulichen Erneuerungsprozesses 
in der �mter�bergreifenden Steuerungsgruppe beteiligt ist, und im Quartier Ent-
wicklungskonzepte und Projekte gemeinsam vom Quartiersmanagement, dem 
Jugendamt und den im Bahnhofsviertel t�tigen freien Tr�gern beraten und auf-
einander abgestimmt werden. Beides sind wichtige Voraussetzungen f�r eine in-
tegrierte sozialraumorientierte Planung. 

 Als Problem stellt sich dar, dass es oftmals zwar vielf�ltige ressort�bergreifende 
Kooperationen bei den Akteuren im Stadtteil gibt, wohingegen die st�dtischen 
�mter sehr stark vers�ult sind und sich voneinander abgrenzen. Damit konkurrie-
ren zwei f�r sich jeweils rationale Organisationsprinzipien. Ressort�bergreifende 
Kooperation st��t an Grenzen, wenn es in den einzelnen Institutionen keine kla-
ren Zust�ndigkeiten und Kompetenzen f�r diese Kooperation gibt, insbesondere 
dann, wenn bei hierarchisch gegliederten Institutionen den unteren Ebenen nur 
geringe Handlungsspielr�ume �ber den institutionell definierten Zust�ndigkeitsbe-
reich hinaus einger�umt werden. Spielt sich ressort�bergreifende Kooperation 
dann ausschlie�lich auf den unteren Ebenen ab, also im Stadtteil durch die dort 
Handelnden und sind deren Befugnisse relativ eng begrenzt, wird damit auch die 
Kooperation insgesamt in ihrer thematischen und fachlichen Reichweite einge-
schr�nkt. 

 Ressort�bergreifende Kooperation im Sinne des Programms E&C ist darauf an-
gewiesen, dass alle Hierarchiestufen einbezogen werden. Dies ist insbesondere 
dann notwendig, wenn jugendhilfepolitische Ma�nahmen in einem engen Zu-
sammenhang mit st�dtebaulichen und wirtschaftlichen Ma�nahmen stehen. 

 Weiterhin ist zu beachten, dass sich die Akteure in der Jugendhilfe in anderen 
territorialen Einheiten und Bez�gen bewegen und einer anderen Handlungslogik 
folgen als die Akteure im Bereich des Programms „Die Soziale Stadt“. Vor diesem 
Hintergrund ergeben sich von der Anlage der beiden Programme und der unter-
schiedlichen Zust�ndigkeiten neue Anforderungen an eine �mter�bergreifende 
Kooperation bei der Planung und Durchf�hrung von Projekten. Diese Kooperation 
ist aber Voraussetzung daf�r, dass positive Synergieeffekte durch die beiden 
Programme „Die Soziale Stadt“ und E&C entstehen. 
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Als offene Fragen bleiben aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung:

 Wie können die Handlungsbereiche der Jugendhilfe und der Stadtentwicklung im 
Sinne beider Programme effizient und ressourcenorientiert aufeinander bezogen 
und miteinander abgestimmt werden? Neben den vorhandenen rechtlichen Ver-
fahren der Beteiligung des Jugendamts an der Stadtplanung scheint es notwen-
dig, diese Frage auch auf der Ebene der Netzwerke zu bearbeiten.

 Der Aufbau sozialräumlicher Netzwerke stößt unter anderem deshalb an Gren-
zen, weil vielfach nicht klar ist, was die Region ist, auf die sich sozialräumliche 
Kooperation und die dadurch begründeten Netzwerke beziehen. Eine eindeutige 
Definition und Abgrenzung wird auch deshalb erschwert, weil neu entstehende 
oder aufzubauende Strukturen in Bezug auf die Programmgebiete in mehr oder 
weniger festen Netzen von Kooperationen zu entwickeln sind, die sich auf andere 
räumliche Einheiten beziehen. Hier gibt es Klärungsbedarf.

 Regionale Kooperationen als Handlungs- und Steuerungsmodell können in Kon-
flikt geraten mit dem Modell der hierarchischen Steuerung. Werden Ansätze zur 
regionalen Kooperation nicht institutionell unterstützt, gehen sie also nicht mit ei-
nem Umdenken innerhalb der hierarchisch aufgebauten Institutionen einher, gera-
ten diese Formen der Kooperation und der daraus resultierenden Netzwerke an 
Grenzen, die sie in der Verwirklichung ihrer Ziele und der ihnen übertragenen 
Aufgaben einschränken.

5.2 Kooperation erleichternde Aspekte

Wie Schild (2001) hervorhebt, ist das Thema Kooperation und Vernetzung zwar von 
herausragender Bedeutung für die berufliche und soziale Integration junger Men-
schen ist, gleichwohl darf nicht übersehen werden, dass weitere Aspekte hierbei von 
zentraler Bedeutung sind und ihrerseits Kooperation vor Ort erheblich erleichtern 
können. Schild nennt sind hierfür: die Verbindung von Regel und Ausnahme; die 
Flurbereinigung des Maßnahme- und Förderdschungels und die Individualisierung un

d Flexibilisierung des beruflichen Integrationsprozesses. Diese Aspekt spielen im 
Kontext von E&C eine nicht unwichtige Rolle, deshalb sollten sie bei der weiteren 
Programmentwicklung berücksichtigt werden.

5.3 Handlungsempfehlungen

Aus den bisherigen Praxismodellen und den entsprechenden Erfahrungen lassen 
sich einige grundlegende Handlungsempfehlungen ableiten, die sich auf die juristi-
sche, die programmatische und die praxisorientierte Ebene beziehen (vgl. Schild 
2001).
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5.3.1 Juristische Ebene
 Es sollte verbindlich geregelt werden, dass es zur Sicherstellung lokaler Koopera-

tionsbeziehungen kommt. Zweitrangig ist dabei zun�chst die Organisationsform 
und die Frage, wer f�r das operationelle Gesch�ft zust�ndig ist; ob es zum Bei-
spiel ein Rotationsverfahren in der Verantwortung gibt oder eine Delegierung an 
eine dritte (intermedi�re) Stelle;

 Auch die Frage der Schaffung von (unabh�ngigen) Informations- und Beratungs-
stellen und die Aufstellung individueller Hilfepl�ne im Sinne eines Casemanage-
ments sollten verbindlicher geregelt werden;

 �ber die M�glichkeit der Schaffung von gepoolten F�rdert�pfen sollte auch auf 
der juristischen Seite nachgedacht werden. Hier sollte mehr Mut und Kreativit�t 
entwickelt werden und insbesondere ein erweitertes Praxisfeld erm�glicht wer-
den;

 Schlie�lich sollten die rechtlichen Vorschriften zur Bildung von Arbeitsgemein-
schaften ausgebaut werden.

5.3.2 Programmatische Ebene
 Zuk�nftige F�rderprogramme sollten – wie dies bei E&C bereits geschieht – den 

Kooperationsaspekt st�rker ber�cksichtigen; sie sollten in ihrer Struktur verein-
facht und damit transparenter werden; insbesondere sollten sie vermeiden, neue 
Doppelstrukturen aufzubauen;

 Grunds�tzlich sollten zuk�nftige F�rderprogramme darauf untersucht werden, 
inwieweit sie mit europ�ischen F�rderstrategien harmonieren und diese entspre-
chend genutzt werden k�nnen; dar�ber hinaus sollten die Programme grunds�tz-
lich eine Beteiligung und eine Kofinanzierung von mehreren Partnern vorsehen; 
�ber Modelle der Poolfinanzierung ist nachzudenken;

 Die existierende F�rdersystematik sollte radikal entschlackt und individualisiert 
werden; stattdessen m�ssen „passgenaue“ Qualifizierungswege in sinnvollen 
F�rderketten, die durch individuelles Casemanagement begleitet werden, gef�r-
dert werden; �rtliche Clearing-Stellen, vorzugsweise beim �rtlichen Tr�ger der 
Jugendhilfe angesiedelt, sollten zus�tzlich initiiert werden.

5.3.3 Praxisorientierte Ebene
 Die Zielsetzungen der Kooperation m�ssen f�r alle deutlich sichtbar und der poli-

tische Wille muss vorhanden sein; Kooperation muss den Beteiligten (der Ju-
gendberufshilfe, den beteiligten Stellen, der Region, der Stadt, der Wirtschaft, den 
Jugendlichen) Vorteile bringen, muss sich lohnen;

 Die Aufgabenstellungen und das T�tigkeitsfeld m�ssen klar definiert sein. Die 
Aktivit�ten sollten sich sowohl auf die einzelnen Jugendlichen beziehen als auch 
auf die Struktur der Ma�nahmen und Angebote vor Ort. Soweit sich die Aktivit�-
ten auf die Jugendlichen direkt beziehen, sollten sie sich als niedrigschwellige An-
lauf- und Beratungsstellen profilieren, die eine individuelle Berufswegeplanung 
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und Probleml�sungs- bzw. Integrationsstrategie leisten. Diese Aufgaben k�nnen 
und sollten jedoch getrennt von den Koordinationsfunktionen erfolgen;

 Die Form der Kooperation sollte in einer transparenten Struktur in einem Organi-
sationsmodell festgelegt werden; Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Zust�ndig-
keiten, aber auch Arbeits- und Rollenteilungen auf allen Ebenen m�ssen klar ge-
regelt sein; dies betrifft Initiator und Motor, Lenkung und Steuerung, Arbeitskreise, 
sowie Anlaufstellen f�r die Jugendlichen. F�r die zentrale Steuerung kann eine 
externe neutrale Einrichtung oder eine (zusammengelegte) �ffentliche Verwaltung 
eingerichtet werden, die eine hohe Akzeptanz aller ben�tigt;

 Es sollen m�glichst alle relevanten Partner einbezogen werden, neben Arbeitsamt 
und den verschiedenen kommunalen �mtern wie Sozialamt, Jugendamt, Amt f�r 
Wirtschaftsf�rderung sind dies insbesondere auch die Schulen/Berufsschulen und 
die Wirtschaft, die Stadt- und Regionalplanung, die Sozialpartner und die zivilge-
sellschaftlichen Organisationen und Einrichtungen;

 Die Entwicklung und der Aufbau der Kooperationsbeziehungen muss als mehrj�h-
riger Prozess organisiert sein; dieser erfordert einen entsprechenden personellen 
und zeitlichen Aufwand, diese Ressourcen m�ssen zur Verf�gung gestellt wer-
den;

 Die potenziellen Tr�gerkonkurrenzen und (absehbaren) Streitigkeiten zwischen 
und in den beteiligten Verwaltungen d�rfen den Kooperationsprozess nicht blo-
ckieren und m�ssen offen gelegt werden; hierzu bedarf es der Professionalisie-
rung und Sensibilisierung der Beteiligten, auch und vor allem in den betroffenen 
�mtern. Als sinnvoll haben sich in diesem Zusammenhang neutrale, „intermedi�-
re" Organisationen erwiesen, die die Moderation und das Coaching �bernehmen 
und ausgleichend wirken.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Anspruch auf eine umfassen-
de Kooperation (und Vernetzung) zwar grunds�tzlich richtig und dringend zu verwirk-
lichen ist, in der Fl�che aber noch viel zu tun ist und der K�nigsweg zu ihrer Umset-
zung nicht existiert. Zu viel h�ngt von lokalen Rahmenbedingungen, Strukturen und 
jeweiligen Akteuren ab. Die Empfehlung der Bundesanstalt f�r Arbeit zur Zusam-
menarbeit mit den Kommunen trifft den Kern, wenn sie hervorhebt, dass die Rah-
menvereinbarung durch �rtliche Vereinbarungen untersetzt werden m�ssen, um den 
unterschiedlichen regionalen Rahmenbedingungen und den gewachsenen Struktu-
ren zu entsprechen. Letztlich h�ngt die Frage der Kooperation auch vom politischen 
Willen der Verantwortlichen und dem Engagement einzelner Personen ab. Die unter-
schiedlichen „Kulturen“ gilt es zu �berwinden. 

Dabei sind die zurzeit existierenden, Kooperation verhindernden oder erschweren-
den Faktoren, auf gesetzlicher und programmatischer Seite zu beseitigen. Es ist an 
der Zeit, in die Fl�che zu wirken und insgesamt zu einer Strukturreform entsprechend 
den genannten Maximen zu kommen. 
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Die wachsende Bedeutung des Sozialraums und die R�ckverlagerung der Verant-
wortung f�r die gesellschaftliche, soziale und berufliche Integration auf die lokale 
Ebene haben f�r die Jugendberufshilfe einen besonderen Stellenwert:

 Der oft proklamierten Lebens- und Arbeitsweltorientierung wird dadurch Leben 
eingehaucht, dass statt der Kunstwelt „Ma�nahmetr�ger“ nunmehr der Betrieb, 
die Schule, das Wohnumfeld, die Nachbarschaft, das Soziale und das Kulturelle 
Integration (wieder) organisieren und somit zugleich selbst zum (entp�dagogisier-
ten) Lernfeld werden;

 Die existierende Zergliederung p�dagogischer Prozesse kann aufgehoben wer-
den zu Gunsten eines ganzheitlichen Lernens, das umfassende Fach- und 
Schl�sselqualifikationen und Methodenkompetenzen an unterschiedlichen Lernor-
ten mit unterschiedlichen Lernkulturen vermittelt;

 Die Adressaten der Integrationsbem�hungen k�nnen wieder zu Subjekten ihrer 
„Sozialit�ten“ werden, indem partizipatorische Strategien und Konzepte entwickelt 
werden, die die jungen Menschen zu Produzenten und die Professionellen zu Ko-
produzenten des Sozialen machen. 

5.4 Folgerungen für die Träger

Auch wenn die Vorstellung vom Klienten als m�ndigem Verbraucher sozialer Dienst-
leistungen eine Fiktion ist, die einerseits zwar durchaus als eine erstrebenswerte 
Zielprojektion angesehen werden kann, gleichzeitig jedoch vielfach nicht vorauszu-
setzen oder m�glich ist, kommt einer St�rkung des „Endverbrauchers“ sozialer Hilfe 
und Beratungsangebote im Rahmen von E&C doch eine wesentliche Bedeutung zu. 
Dies hat zwangsl�ufig Folgen f�r die k�nftige Gestaltung des Verh�ltnisses von �f-
fentlichen und freien Tr�gern. Aus Sicht von E&C gibt es einen Bedarf an der Ent-
wicklung neuer gemeinsam getragener Steuerungsmodelle, die folgenden Anforde-
rungen gen�gen m�ssen:

 Angebotsvielfalt,

 Auswahlprinzip der Betroffenen,

 St�rkung der Selbsthilfekr�fte,

 Bedarfs- und Ergebnisorientierung sozialer Hilfestrategien

 Ergebnisorientierte �berpr�fung der Hilfeleistungen 

 Sicherstellung von fachlichen Standards 

 Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit der Hilfeangebote (Kosten-Nutzen-Verh�lt-
nis) 

 Sicherung der betriebswirtschaftlichen �berlebensf�higkeit der freien Tr�gerstruk-
tur.
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Aus Sicht der Tr�ger (Wohlfahrtssicht) bed�rfte es einer Klarstellung im Rahmen der 
Europ�ischen Union, dass sich ein europ�isches Gesellschaftsmodell nicht aus-
schlie�lich am Marktmodell ausrichten darf. Die Beziehungen zwischen gemeinn�tzi-
gen Vereinen und den staatlichen Stellen m�ssen klarer definiert und es m�ssen 
neue Partnerschaften eingegangen werden (siehe SPI o.J., S. 22). Dabei sollten die 
Tr�ger zuk�nftig durchaus einen unternehmerischen Organisations- und Handlungs-
stil aufgreifen/aufweisen, der auf ein betr�chtliches Ma� an Personal- und produkt-
bezogener finanzieller Entscheidungsfreiheit angewiesen ist. Soweit noch nicht 
selbstverst�ndlich, st�rker als bisher auf Ergebnisorientierung, Kosten-Nutzen-
Aspekte und Qualit�tskontrolle setzen. Die Nutzung und Kultivierung sozialen Kapi-
tals sollte bewusst in das Handlungskonzept integriert werden. Schlie�lich werden 
die Tr�ger auch ihre Kompetenz zu den regional spezifischen Teilkulturen und Com-
munities nachweisen und die Akteure des lokalen Umfelds in ihre Arbeits- und Ent-
scheidungsprozesse einbeziehen m�ssen.

5.5 Programmgestaltung und Förderpolitik

In eine �hnliche Richtung wie die Folgerungen von Schild gehen auch die Schluss-
folgerungen und Empfehlungen, die seitens der Regiestelle-E&C formuliert werden 
(siehe SPI 2003). Sie greifen die wesentlichen Grunds�tze von E&C auf und bezie-
hen sich insbesondere auf inhaltliche und programmatische Aspekte, die es bei der 
Weiterentwicklung von jugendpolitischen Programmen zu ber�cksichtigen gilt. Im 
Einzelnen wird Folgendes empfohlen:

 Der Bereich des informellen Lernens sollte als Grundlage f�r erfolgreiche formelle 
Bildungsprozesse st�rkere Anerkennung in den k�nftigen Programmen der Euro-
p�ischen Union finden.

 Die jeweilige Lebenslage, die je nach Bildungsvoraussetzungen der Eltern und 
des Wohnorts (Sozialr�umlichkeit) unterschiedlich ist, sollte in den Programmbe-
schreibungen und F�rderbedingungen besonders ber�cksichtigt werden.

 Das Programm „Jugend“ sollte in der Weise gest�rkt werden, dass eine Verkn�p-
fung mit anderen F�rderstrukturen und Politikbereichen entschieden gef�rdert 
wird, z.B. durch F�rderung von regionalen und sektoralen Querschnittsprojekten 
und Entwicklungspartnerschaften.

 Jugendpolitik als Querschnittsaufgabe sollte sich strukturell in den verschiedenen 
EU-F�rderpolitiken wiederfinden. 

 Die verschiedenen F�rderprogramme sollten kombinierbar sein und so auch un-
terschiedlichen Institutionen und Akteuren kooperative Programmdurchf�hrungen 
erm�glichen.

 Zu den bereits bestehenden Ma�nahmen sollten Experimental- bzw. Modellantei-
le der F�rderprogrammatiken hinzukommen, die insbesondere spezifischen Be-
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nachteiligungslagen durch Vernetzungs-, Kooperations- und Beteiligungsansätze 
gerecht werden.

 Der Konsultationsprozess sollte als Kommunikationsprozess auf lokaler bzw. re-
gionaler Ebene weiter geführt werden, um die Erfahrungen vor Ort bei der Umset-
zung und Weiterentwicklung der Programme der EU mit einzubeziehen. In die 
Konsultation sind Jugendliche, Jugendorganisationen, die wissenschaftliche Ge-
meinschaft, die politisch Verantwortlichen, die Verwaltung sowie die Träger der in-
formellen und formellen Bildung einzubeziehen.

 In Anlehnung an den Weißbuch-Prozess könnte ein Beratungssystem entwickelt 
werden, welches für unterschiedliche Politikfelder, die Jugendliche und ihre Eltern 
tangieren, einsetzbar ist. Die Schwerpunkte der Beratung könnten inhaltlich orga-
nisiert sein, z.B. Spracherwerb/Migration und andere Themenfelder.

 Zur Sicherung des Innovationstransfers und von Zukunftskompetenz sollte Parti-
zipation auf lokaler/sektoraler Ebene für alle Akteure im (formellen und) informel-
len Bildungsprozess umgesetzt werden.

 Die Innovation der Lehr- und Lernmethoden sollte durch Partnerschaften zwi-
schen Unternehmen, Bildungseinrichtungen und kommunalen Körperschaften ge-
fördert werden.

 Die Maßnahmen und Projekte sollten gemeinwohlorientiert sein bzw. anerkannt 
gemeinnützig arbeiten. Zukünftige Programme sollten unterschiedliche innovative 
Formen der Koproduktion fördern, an denen unterschiedliche Akteure beteiligt 
sein können (Partnerschaften, Kooperationen, Franchising, Netzwerke u.a.).

 Eine Schwerpunktlegung auf organisations- und teilnehmerübergreifende Umset-
zung der Maßnahmen als Koproduktion unterschiedlicher Akteure bedeutet, dass 
die zukünftigen Programme stärker auf Netzwerkbildung abzielen müssen. Damit 
besteht eine Hauptanforderung an zukünftige Programme darin, Netzwerke, de-
ren Zusammenarbeit und deren Qualitätsstandards definiert sein müssen, als 
System zu organisieren. Diese können in ihrer Funktion auf unterschiedlichen 
Ebenen arbeiten, z.B. als Verhandlungs-, Koordinierungs- oder Implementie-
rungsnetzwerke.

 Der Programmaufbau muss so gestaltet sein, dass eine Passgenauigkeit der 
Maßnahmen (Niedrigschwelligkeit, maßgeschneiderte Angebote) für sogenannte 
sozial benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene sicher gestellt ist.

 Die offene Methode der Koordinierung als ein auf der einen Seite dynamisieren-
des Element europäischer Politik sollte kombiniert werden mit weiteren Partizipa-
tions- und Konsultationsverfahren auf nationaler, lokaler/sektoraler Ebene unter 
Einbezug der nationalen institutionellen Akteure im Bereich Jugend und allgemei-
ner und beruflicher Bildung, z.B. der Bundes-, Landes-, kommunaler Ebenen, der 
Verbände und der freien wie öffentlichen Träger.

 Offenheit, Partizipation, Verantwortlichkeit, Effektivität und Kohärenz sollten als 
fünf wesentliche Grundsätze für alle Belange des modernen öffentlichen Han-
delns gelten. Sie müssen für die Jugendpolitik so übersetzt werden, dass sie für 
die kommunale und lokale Lage Relevanz zeigen.
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Thematisch relevante Auszüge aus

Goltz/Christe: Vergleichende Evaluation des Hamburger Modells „Qualifizierung und 
Arbeit f�r Schulabg�nger“ (QuAS) und des „Berufsvorbereitungsjahrs in Vollzeit-
form“ (BVJ). Endbericht der wissenschaftlichen Begleitung. Oldenburg M�rz 2003

Achtung: Vom Hamburger Senat noch nicht zur Ver�ffentlichung freigegeben!

6. Kooperation und Koordination
Der Einbezug von Betrieben ist zwar als ein au�erordentlich wichtiges Element der QuAS-

F�rderkonzeption bzw. der F�rderpraxis �berhaupt anzusehen. Ob und wie weitreichend 

dieses aber im Sinne eines erfolgreichen F�rderprozesses tats�chlich wirksam wird, h�ngt 

ma�geblich von der konkreten Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen den beteiligten 

Akteuren ab. Dies gilt zun�chst einmal f�r die Zusammenarbeit mit Betrieben, vom Grund-

satz her aber auch f�r die Kooperation auf der Ebene der Ma�nahmeorganisation bzw. der 

Abstimmung zwischen Zuweisungsinstanzen und Ma�nahmedurchf�hrung (Berufsbera-

tung/Bildungstr�ger, SIZ/berufliche Schulen) sowie f�r die Zusammenarbeit mit all jenen In-

stanzen, die im Zusammenhang mit der Betreuung der Jugendlichen wichtig sind (Eltern, 

Jugendhilfe).

6.1 Zusammenarbeit mit Betrieben
Von herausragendem Stellenwert - so zeigen die Befunde - ist die enge und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit Betrieben. Eine solche Zusammenarbeit, bei m�glichst personeller Kon-

tinuit�t, erm�glicht es, dass sich wechselseitig eine genauere Kenntnis und Erfahrung �ber 

Besonderheiten der Betriebe einerseits und der QuAS-F�rderpraxis andererseits sowie Ver-

trauen zwischen den Kooperationspartnern aufbauen kann.

Eine wichtige Bedingung daf�r, dass Betriebe nicht nur einmal, sondern mehrfach, u.U. so-

gar auf Dauer als Kooperationspartner f�r die Berufsvorbereitung gewonnen werden, ist, 

dass sie die konkrete Erfahrung machen, dass der Abschluss eines QuAS-Vertrages nicht zu 

�berm��igen Belastungen f�hrt, dass die Jugendlichen betreut und dem Betrieb bei auftre-

tenden Problemen ein mit dem Sachverhalt vertrauter Ansprechpartner zur Verf�gung steht. 

Werden umgekehrt in dieser Hinsicht mehrfach negative Erfahrungen gemacht, muss davon 

ausgegangen werden, dass Betriebe sich zur�ckziehen und sich an QuAS nicht mehr betei-

ligen werden.

Die besondere Bedeutung einer gut funktionierenden Kooperation zwischen schulischer Sei-

te bzw. Bildungstr�gern und Betrieben wird noch einmal unterstrichen, wenn ber�cksichtigt 

wird, dass Praktika nicht nur ein zentraler Bestandteil von QuAS im engeren Sinne, sondern 

auch im Rahmen der um Schnupperpraktika erweiterten QuAS-Konzeptionen sind. Dabei ist 
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für die Gewährleistung der Kooperation entscheidend, dass hinreichende Ressourcen zur 

Verfügung stehen (Zeit/Personal, Kompetenzen), so dass die anfallenden Abstimmungs- und 

Unterstützungsaufgaben tatsächlich realisiert werden können. Grundsätzlich scheint es eher 

zweitrangig zu sein, ob eine Lehrkraft oder die Fachkraft für die sozialpädagogische Beglei-

tung die Kontaktperson für den Betrieb ist. Wichtig ist vor allem, dass im Rahmen der aufge-

bauten Kooperationsbeziehungen eine gewisse personelle Kontinuität besteht und nicht 

durch häufige personelle Wechsel die Beziehungen immer wieder neu zu entwickeln sind, da 

eben dieses für Betriebe ein nicht unbedeutender Belastungsfaktor sein kann. In der Unter-

suchung der Maßnahmepraxis zeigte sich dieses u.a. auch daran, dass der Kontakt zu den 

Betrieben in den QuAS-Maßnahmen teils durch Lehrkräfte, teils von der sozialpädagogi-

schen Begleitung getragen wird und dabei einzelne Personen jeweils für bestimmte Betriebe 

die maßgebliche Kontaktperson sind.

6.2 Enger Kontakt und intensive Begleitung von Jugendlichen
Von ebenfalls hoher Bedeutung ist eine intensive Begleitung der Jugendlichen im Verlauf 

des Förderprozesses. Angesichts der hohen Instabilität vieler Jugendlicher, des oftmals stark 

beeinträchtigten Selbstbewusstseins und angesichts des Befundes, dass Abbrüche in einem 

engen Zusammenhang mit den sozialen Einbindungen und individuellen Problemlagen der 

Jugendlichen stehen, ist das Vorhandensein einer sozialpädagogischen Begleitung und die 

Gewährleistung ihrer Kontinuität (Verstetigung, Institutionalisierung dieser Funktion) als ein 

grundlegender Bedingungsfaktor für einen erfolgreichen Förderverlauf anzusehen.

Dies gilt vom Grundsatz her nicht nur für QuAS, sondern auch und gerade für das BVJ, in 

dem sich ja gerade nach den vorliegenden Befunden Jugendliche mit leistungsbezogenen 

und sozialen Beeinträchtigungen besonders stark konzentrieren.

Die Notwendigkeit einer intensiven Begleitung ergibt sich insbesondere auch daraus, dass 

nicht wenige Jugendliche längerfristige, über ein Jahr hinausgehende Förderzeiträume benö-

tigen, dabei jedoch die Gefahr besteht, dass sie nicht das nötige Durchhaltevermögen auf-

bringen, um sich auf einen weiteren Förderabschnitt einlassen zu können (weil sie beispiels-

weise einfach nicht länger in einem Förderstatus bleiben und lieber auf eigene Faust nach 

einem Ausbildungsplatz suchen wollen, oder weil sie frustriert sind, den Übergang in Ausbil-

dung - im Gegensatz zu ihren Mitschülern - nicht geschafft zu haben). Mit einer intensiven 

Begleitung jedoch scheint es möglich zu sein, dass sie diese krisenanfällige Schwelle über-

stehen und in ein zweites Förderjahr gehen. In diesem Zusammenhang sind Erfahrungen 

aus der Förderpraxis interessant, wonach mitunter Jugendliche mit zunächst wenig erfolg-

versprechendem Motivations- und Leistungsniveau, ganz im Gegensatz zu den ursprüngli-

chen Erwartungen im zweiten Jahr einen Entwicklungsschub vollziehen können, erfolgreich 

den Übergang in Ausbildung schaffen und auch die Externenprüfung bestehen.
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Es bleibt festzuhalten, dass die Unterstützung in Krisensituationen, aber auch der sonstige 

Umgang mit den Jugendlichen auch bei den Lehrkräften sozialarbeitsnahe Kompetenzen 

erfordert, über die sie insgesamt doch recht unterschiedlich zu verfügen scheinen.

 Empfehlung

Insgesamt deuten die Befunde darauf hin, dass die Zusammenarbeit auf allen angesproche-

nen Ebenen (Betriebe, Eltern/Jugendhilfe, Zuweisungsinstanzen) sehr unterschiedlich ist, 

dabei aber häufig aus unterschiedlichsten Gründen nicht in der notwendigen und eigentlich 

gewünschten Weise realisiert werden kann (Eltern schriftlich oder telefonisch schwer er-

reichbar, mangelnde Zeit). Insofern wäre hier wichtig zu prüfen, wie die Zusammenarbeit -

insbesondere mit Betrieben, aber auch mit Eltern und Jugendhilfe - erleichtert und verbessert 

werden kann. 

Mit Blick auf die notwendige intensive Begleitung der Jugendlichen bleibt in diesem Zusam-

menhang anzumerken, dass für das Ausscheiden der QuAS-B-Betreuung unbedingt Ersatz 

beschafft werden sollte. Zu erwägen und besonders empfehlenswert ist dabei, eine sozial-

pädagogische Anlaufstelle in den beruflichen Schulen zu institutionalisieren, die dann auch 

für Jugendliche zuständig ist, die sich im BVJ oder in der dualen Ausbildung befinden. Der 

letztgenannte Aspekt ist vor allem vor dem Hintergrund zu sehen, dass davon auszugehen 

ist, dass verschiedene Jugendliche, die aus QuAS oder dem BVJ heraus den Übergang in 

einen dualen Ausbildungsgang schaffen, weiterhin - vermutlich sehr oft gerade dann - be-

sonderer Unterstützung bedürfen.

Im Weiteren wäre in Bezug auf die Frage der Kooperation auch der Abstimmung und Zu-

sammenarbeit mit den allgemein bildenden Schulen mehr Beachtung zu schenken. Da die 

QuAS-Praktikumsbetriebe zum Teil auch Praktikanten der allgemein bildenden Schulen bzw. 

aus Förderschulen aufnehmen (vgl. Teil III, Kap. 5.2), wäre es ohne Frage sinnvoll, den wei-

teren Förderverlauf von der Seite der Berufsvorbereitung her mit zu beeinflussen und mit der 

betreffenden allgemein bildenden Schule abzustimmen.

7. Flexibler Maßnahmezugang
Wie gezeigt, geht der laufende Maßnahmeeintritt von einzelnen Jugendlicher mit zum Teil 

erheblichen Problemen einher, die Jugendlichen in ein bestehendes Gruppengefüge zu in-

tegrieren. Dies gilt in besonderem Maße für das BVJ, bei dem die vielen Abbrüche (welche

auch auf QuAS als starkes Konkurrenzangebot zurückzuführen sind) im Zusammenspiel mit 

den Neubesetzungen eine hohe Fluktuation in die Lerngruppen getragen haben.

Aber auch bei den QuAS-Maßnahmen scheinen die Akteure häufig mit Integrationsproble-

men konfrontiert zu sein. Offenkundig bedarf der flexible Zugang noch einer geeigneten Or-
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ganisation, in der neben einer laufenden Einstiegsm�glichkeit zugleich die f�rderp�dagogi-

schen Anforderungen angemessen ber�cksichtigt sind. 

Allerdings scheint die Integration deutlich weniger Probleme zu bereiten, wenn die Jugendli-

chen nicht einzeln, sondern gruppenweise in die Ma�nahme eintreten (vgl. Teil III, Kap. 4). 

Auch scheinen die Integrationsprobleme dort weniger stark ausgepr�gt zu sein, wo die Ju-

gendlichen in Kleingruppen geteilt und in einen gestuften F�rderprozess eingebunden sind 

(siehe Fallbeispiele 1 und 2 in Teil III, Kap. 5). Dies k�nnte damit zusammenh�ngen, dass 

die Jugendlichen hier nicht in die Gesamtgruppe, sondern in eine Teilgruppe eintreten, die 

sich in der Eingangs- und Vorbereitungsphase befindet, und die dabei die Funktion einer 

Auffanggruppe �bernehmen kann. Der eigentliche Hintergrund der abgeschw�chten Integra-

tionsproblematik k�nnte hier sein, dass bei dem gestuften F�rderaufbau f�r die Jugendlichen 

grunds�tzlich nicht so stark das Hineinfinden in den bestehenden Gruppenzusammenhang 

im Vordergrund steht, sondern eher der �bergang in ein Betriebspraktikum und der Aus-

tausch mit den Jugendlichen, die sich bereits in einem Praktikum befinden. 

 Empfehlung
Eine gewisse L�sung dieser Problematik ist vor dem skizzierten Hintergrund �ber das Kon-

zept eines gestuften F�rdersystems zu erwarten.

Grunds�tzlich erscheint es nicht so sehr empfehlenswert, zur Entsch�rfung der Integrations-

problematik eine spezielle Auffanggruppe zu bilden, sondern die Auffangfunk-tion - wo es 

m�glich ist - in eine Einf�hrungs- und Vorbereitungsphase zu integrieren, wie dies oben skiz-

ziert worden ist. 

Allerdings w�re dennoch zu �berpr�fen, ob eine spezielle Auffanggruppe f�r die kritische Zeit 

zwischen etwa April und Ende Juli/August einzurichten ist, da in dieser Zeit wegen der lau-

fenden Vorbereitung auf den „Hauptschulabschluss“ die Aufnahme neuer Jugendlicher be-

sonders schwierig ist. 

8. �bergang in Ausbildung – Organisation und Begleitung
Im Hinblick auf eine erfolgreiche Beendigung der Ma�nahme besteht das Problem, dass die 

Ma�nahmekonzeptionen bislang keine M�glichkeiten vorsehen, die tats�chliche Aufnahme 

einer Ausbildung nach dem Ma�nahmeaustritt �ber eine weitere Begleitung der Jugendli-

chen abzusichern. Oftmals sind bei der Ma�nahmebeendigung geplante oder eingeleitete 

�berg�nge in Ausbildung noch in der Schwebe oder es ist ungewiss, ob der geplante Ab-

schluss eines Ausbildungsvertrages letztendlich wirklich zustande kommt. Die Akteure der 

Berufsvorbereitungspraxis sind dabei zum Teil um eine Nachbetreuung bem�ht, was aber 
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zeitlich nur sehr begrenzt m�glich ist, nicht zuletzt deshalb, weil diese Aufgabe in den Ma�-

nahmekonzeptionen nicht vorgesehen ist.

Dar�ber hinaus besteht die - im Grunde noch wichtigere - Frage, inwieweit die Jugendlichen 

die Anforderungen der Ausbildung bew�ltigen werden und dabei vor allem in der Lage sind, 

die theoretischen Anforderungen des Berufsschulunterrichts zu erf�llen. In der gegebenen 

Situation ist jedenfalls v�llig offen, in welchem Ma�e Jugendliche w�hrend der Probezeit 

oder zu sp�teren Zeitpunkten die aufgenommene Ausbildung wieder abbrechen (m�ssen). 

Dabei ist bemerkenswert, dass in einigen F�llen (QuAS-B) sich Lehrkr�fte darum bem�hen, 

eine Art �bergabe der Jugendlichen aus der Berufsvorbereitung an die Kollegen in der Be-

rufsausbildung vorzunehmen und mit den dortigen Lehrkr�ften abzukl�ren, wo eine besonde-

re Unterst�tzung der QuAS-Absolventen notwendig w�re.

Von solchen Einzelf�llen abgesehen, sind die Akteure der Ma�nahmepraxis bei der Beendi-

gung der Ma�nahme zumeist darum bem�ht, den Betrieben die M�glichkeit der Nutzung von 

„ausbildungsbegleitenden Hilfen“ (AbH) nahezulegen. Aber auch hier ist offen, ob die Betrie-

be diese M�glichkeiten nutzen und gleichzeitig unklar, wie wirksam diese Ma�nahmen die 

Ausbildung unterst�tzen. Dar�ber hinaus ist - wie im Falle des �bergangs in Ausbildung -

eine �bergabe der Jugendlichen an die Tr�ger dieser F�rderma�nahme nicht vorgesehen.

 Empfehlung
Vor diesem Hintergrund sollte erwogen werden, die erweiterte QuAS-Konzeption ein weite-

res Mal zu erweitern und bei �berg�ngen in Ausbildung oder Arbeit eine Art „�bergangsma-

nagement“ an das Ende des F�rderprozesses zu stellen. Dieses h�tte die Aufgabe, die �-

bergabe der Jugendlichen an die aufnehmenden Instanzen (Berufsschule, Betrieb) zu orga-

nisieren und bei auftretenden Problemen sich bez�glich n�tiger R�ckfragen mit den aufneh-

menden Instanzen abzustimmen.

Dar�ber hinaus sollte die wichtige Frage einer weiterf�hrenden Begleitung und St�tzung im 

Verlauf des Ausbildungsprozesses aufgenommen werden. Dabei w�re u.a. zu pr�fen, inwie-

weit die ausbildungsbegleitenden Hilfen ihre Unterst�tzungsfunktion tats�chlich erf�llen und 

wie ggf. eine zus�tzliche St�tzung auf der Ebene des Berufsschulunterrichts sinnvoll und 

m�glich ist.
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9. Maßnahmesteuerung
Wie gezeigt, gibt es erheblichen Handlungsbedarf, die statistische Datenerfassung zu Resul-

taten und besonderen Aspekten der Ma�nahmepraxis besser an die Besonderheiten der 

Ma�nahmen anzupassen und insgesamt zu optimieren. Allerdings ist auch hinreichend deut-

lich geworden, dass quantitative Daten zur Ma�nahmepraxis f�r eine effektive Ma�nahme-

steuerung kaum ausreichend sind und durch den Einbezug von qualitativen Informationen 

eine deutlich h�here Transparenz �ber das Ma�nahmegeschehen erzielt werden kann.

Von besonderem Belang sind dabei Informationen �ber Besonderheiten der Ma�nahmepra-

xis auf der Ebene von einzelnen Bildungstr�gern (bzw. QuAS-Lehrg�nge) oder beruflichen 

Schulen (bzw. QuAS-Kurse). Wie insbesondere die Fallbeispiele zu den BVJ-QuAS-B-

Kombinationen zeigen (siehe Kap. 5.1.), k�nnen innerhalb einer gleichartigen Grundstruktur 

(gestuftes F�rdersystem) durchaus unterschiedliche Wege beschritten werden, bei denen 

dann bestimmte Erfordernisse der F�rderpraxis unterschiedlich gut aufgenommen sein k�n-

nen (z.B. Integration des „Hauptschulabschlussproblems“ in das F�rdersystem). Die syste-

matische Verbindung solcher Konzeptvarianten mit den in dem betreffenden Lehrgang/Kurs 

erzielten �bergangserfolgen w�re dann eine wichtige Basis, auf der relativ gut absch�tzbar 

ist, welche Vorgehensweisen und Konzeptvarianten einen erfolgreichen �bergang in Ausbil-

dung besonders gut st�tzen oder f�r welche Probleme vordringlich eine L�sung zu suchen 

ist. Eine Voraussetzung hierf�r w�re, Bildungstr�ger und berufliche Schulen daf�r zu gewin-

nen, sich an einer um qualitative Aspekte der Ma�nahmepraxis erweiterte Berichterstattung 

zu beteiligen. 

Praktischer Ankn�pfungspunkt hierf�r k�nnten die regelm��igen Meldungen der Bildungs-

tr�ger bzw. der beruflichen Schulen an die zentralen Erfassungsinstanzen sein (QuAS-

Erfassungsbogen, Erfolgsbilanzen), die in ihren qualitativen Aspekten weiterzuentwickeln 

und zu systematisieren w�ren. Dabei w�re dann im Einzelnen zu kl�ren, wie diese um quali-

tative Aspekte erweiterten Informationen zu Ma�nahmepraxis und Ma�nahmeerfolg verar-

beitet werden k�nnen und bei welchen Instanzen diese Verarbeitung angesiedelt sein soll 

bzw. kann.

Diese und weitere Fragen werden Gegenstand eines erg�nzenden Evaluationsabschnittes 

sein, mit dem beabsichtigt ist, auf der Grundlage der vorliegenden Evalua-tionsergebnisse 

einen konzeptionellen Rahmen und praktische Instrumente f�r ein auf die Berufsvorbereitung 

bezogenes Berichtssystem zu erarbeiten, mit dem die informatorische Basis f�r die Ma�-

nahmesteuerung verbessert werden kann.
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Thematisch relevante Auszüge aus

IAJ: Berichtssystem �ber F�rderaktivit�ten im �bergangsfeld Schule – Beruf in Ham-
burg. Konzeptbeschreibung. Oldenburg Juni 2003

Achtung: Vom Hamburger Senat noch nicht zur Ver�ffentlichung freigegeben!

Einführung
F�r Jugendliche, denen nach Austritt aus dem allgemein bildenden Schulsystem der direkte 

�bergang in eine Berufsausbildung nicht gelingt, sind berufs- und ausbildungsvorbereitende 

F�rderma�nahmen, und in wachsendem Ma�e auch Angebote der au�erbetrieblichen Aus-

bildung, ein wichtiges St�tzsystem an der Scharnierstelle Schule - Beruf. Ma�geblich bedingt 

durch die deutlich enger gewordenen Ausbildungsm�rkte f�r Jugendliche mit geringeren 

schulischen Vorqualifikationen und die insgesamt intensivierte Konkurrenzssituation um be-

triebliche Ausbildungspl�tze, haben sich Aktivit�ten zur F�rderung der Integration in Ausbil-

dung und/oder Besch�ftigung erheblich ausgeweitet und ausdifferenziert. F�rderma�nahmen 

im �bergangsfeld Schule-Beruf sind mittlerweile sowohl in quantitativer Hinsicht als auch 

unter qualitativen Gesichtspunkten (Leistungsf�higkeit der Ma�nahmen im Kontext einer 

au�erordentlich heterogenen Teilnehmerklientel) als ein bedeutsames Feld der Berufsbil-

dung einzuordnen, in dem angesichts erschwerter Rahmenbedingungen beim �bergang 

Schule - Beruf erh�hte Anforderungen an eine erfolgversprechende Ausgestaltung der F�r-

derpraxis und eine aktive und wirkungsvolle Integrationspolitik gestellt sind.

Hiermit sind auch die Anforderungen an eine systematische Information �ber die in diesem 

Bereich sich vollziehenden Aktivit�ten und Entwicklungen gestiegen. Wie die Ergebnisse der 

vergleichenden Evaluation QuAS / BVJ zeigen, wird die gegenw�rtige Erfassung von Infor-

mationen zu Teilnehmenden, F�rderpraxis und vor allem F�rderresultaten (Verbleib nach 

Ma�nahmeaustritt, Abbr�che und Hintergr�nde) der hohen Bedeutung von aussagekr�ftigen 

Informationen f�r eine zielgerichtete St�tzung des Integrationserfolgs und der Weiterentwick-

lung der F�rderpraxis bei weitem nicht gerecht. Dies gilt vor allem f�r die Datenerfassung in 

den beruflichen Schulen, aber auch - wenn auch in geringerem Ma�e - f�r die durch das Ar-

beitsamt finanzierten F�rderma�nahmen. 

Die Evaluation machte dar�ber hinaus deutlich, dass eine rein quantitative und isolierte Be-

trachtung von Teilnehmerzahlen einerseits und F�rderresultaten (Verbleibsquoten) anderer-

seits f�r eine zuverl�ssige Beurteilung der Leistungsf�higkeit von F�rderma�nahmen nicht 

ausreichend ist. F�r eine realit�tsgerechte Einordnung m�ssen quantitative Daten zum 

Verbleib von Jugendlichen nach Beendigung einer F�rderma�nahme immer im Kontext der 

gegebenen Eingangsvoraussetzungen der Jugendlichen (individuelle Ausgangslagen in so-

zialer, qualifikatorischer und gesundheitlicher Hinsicht) sowie im Kontext der jeweiligen Be-
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sonderheiten der Ma�nahmepraxis (praktizierte F�rderstrategien, Handlungsspielr�ume und 

Kompetenz der Lehrkr�fte, konkrete Unterrichtsgestaltung u.a.m.) gedeutet werden. Wenn 

es also heute verst�rkt darum geht, im Rahmen einer zielgerichteten Ma�nahmesteuerung 

Ansatzpunkte f�r eine Verbesserung des Integrationserfolgs von F�rderma�nahmen zu fin-

den (konzeptionelle oder f�rderpraktische Modifizierungen bei einzelnen Ma�nahmen, ge-

zielte St�tzung von erfolgversprechenden Vorgehensweisen, Entwicklung von Probleml�-

sungen bei identifizierten Hemmnissen beim �bergang in Ausbildung oder Besch�ftigung), 

sind qualitative Informationen zu charakteristischen Merkmalen der teilnehmenden Jugendli-

chen einerseits und Spezifika der Ma�nahmepraxis andererseits unerl�sslich.

Das hier beschriebene Berichtssystem �ber F�rderaktivit�ten im �bergangsfeld Schule -

Beruf ist der Versuch, den Anforderungen an eine systematische Erfassung von notwendi-

gen und inhaltlich gehaltvollen Informationen zu teilnehmenden Jugendlichen und den diver-

sen F�rderma�nahmen nachzukommen und - in einem schrittweise erfolgenden Einf�h-

rungs- und Umsetzungsprozess - eine aussagekr�ftige informatorische Basis f�r eine zielge-

richtete und wirksame Integrationspolitik zu schaffen. In diesem Sinne geht es nicht um die 

Sammlung m�glichst zahlreicher und detaillierter Informationen „an sich“ „Datenfriedh�fe“, 

wie sie bei einer unstrukturierten Datensammlung und in der Praxis der Berichterstattung 

oftmals anzutreffen sind, sollen vermieden werden. Angestrebt ist vielmehr die gezielte Er-

fassung und Aufbereitung von solchen Informationen, die f�r eine hinreichende Transparenz 

�ber das F�rdergeschehen und eine effektive Ma�nahmesteuerung in diesem Bereich der 

Berufsbildung notwendig erscheinen. Vom Grundsatz her sind dabei all jene Informationen 

als notwendig anzusehen, die einerseits erforderlich sind, um beurteilen zu k�nnen, inwie-

weit die F�rderma�nahmen dazu beitragen, die Integration der Jugendlichen in Ausbildung 

und/oder das Besch�ftigungssystem zu unterst�tzen, und die andererseits ben�tigt werden, 

um erkennen und absch�tzen zu k�nnen, wo Ansatzpunkte zur Verbesserung der F�rder-

praxis bzw. der Verbesserung des Integrationserfolges liegen. Es liegt auf der Hand, dass 

ein derartiges Anliegen einen engen Einbezug der unmittelbar in der F�rderpraxis t�tigen 

Akteure erfordert und auf die Bereitschaft zur Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen 

und Personen angewiesen ist.
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IV Argumente zu den einzelnen Punkten

 Zur Frage der Arbeitsteilung in der beruflichen Integrationsförderung

Die Begriffe Netzwerk und Kooperation haben wieder Hochkonjunktur, sie gelten 
als notwendig zur „Optimierung kommunaler Politikfelder“; dabei ist der Gedanke ei-
ner Zusammenarbeit verschiedener Akteure im Bereich der Jugendsozialarbeit nichts 
Neues. Denn bereits zu Beginn der 80er wurde die Auffassung vertreten, dass ver-
einzelte Ans�tze zur Problembew�ltigung nicht gen�gen und neben einem neuen 
Verst�ndnis von Jugendhilfe als Querschnittsaufgabe auch Verbund- oder Koopera-
tionsnetze geschaffen werden sollten. Ab Mitte der 80er Jahre folgten die Gr�ndung 
zahlreicher Verbundsysteme – siehe auch Modellprogramm „Arbeitsweltbezogene 
Jugendsozialarbeit mit dem Schwerpunkt „Verbundsysteme“ –, Arbeitskreise und 
Gremien, die sich mal mehr, mal weniger erfolgreich mit den verschiedensten Prob-
lemstellungen der Jugendarbeitslosigkeit befassten, aber deren „Lebensdauer“ meist 
zeitlich begrenzt war.

Mit dem Programm „Soziale Stadt“ und ihrem Partnerprogramm „E&C“, f�r die die 
Begriffe „Quartiersmanagement“ und „Soziale Stadtentwicklung“ im Mittelpunkt ste-
hen, haben „Netzwerk“ und „Kooperation“ f�r den Bereich der Jugendsozialarbeit 
eine neue Qualit�t erlangt. Stadterneuerung und insbesondere st�dtebauliche Er-
neuerungsstrategien in sozialen Brennpunkten, in denen Arbeitslosigkeit und Per-
spektivlosigkeit unter Jugendlichen die zentralen Problemlagen darstellen, erfordern 
gemeinsame Anstrengungen und integrative Handlungsans�tze.

 Definitionen

Netzwerk: Forum, in dem die Akteure, die als Repr�sentanten ihrer Organisation 
(Verwaltung, Kammer, Schule, Verein, Tr�ger, etc.) oder als Einzelperson auftreten, 
zumeist auf informeller Ebene miteinander kommunizieren. Alle Akteure eint ein ge-
meinsames Handlungsproblem (in unserem Fall die Jugendarbeitslosigkeit), das sie 
aus unterschiedlichen, jedoch wechselseitig abh�ngigen Interessen in einem nicht 
hierarchischen Raum gleichberechtigt bearbeiten wollen.

Kooperation: verbindlich zwischen zwei oder mehreren Akteuren eingegangene in-
stitutionalisierte Zusammenarbeit, in der ein Projekt oder eine Ma�nahme mit dem 
Ziel, den Jugendlichen die Zug�nge zu Beruf und Arbeit zu erm�glichen, gemeinsam 
durchgef�hrt wird. Diese Art von Kooperation – h�ufig auch als Lernortverbund be-
zeichnet – kann sowohl auf horizontaler wie auf vertikaler Ebene zustande kommen. 
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Die Arten und Beispiele von Kooperationen sind dabei äußerst vielfältig, z.B.: 

 die Zusammenarbeit von Freien Trägern und Unternehmen,

 die Zusammenarbeit von Freien Trägern und allgemein bildenden Schulen,

 die Zusammenarbeit von Freien Trägern und berufsbildenden Schulen,

 die Zusammenarbeit von Freien Trägern, berufsbildenden Schulen und außerbe-
trieblichen Werkstätten,

 die Zusammenarbeit zwischen Sozialamt, Jugendamt und Arbeitsamt.

Aber bereits diese kurze Auflistung zeigt, wie vielfältig Kooperationen aussehen und 
welche unterschiedlichen Akteure an einer Zusammenarbeit in dem Bereich der Ju-
gendarbeitslosigkeit beteiligt sein können.

Die aufgeführten Kooperationen sind bereits in der Praxis vorhanden, wenn auch 
nicht in dem wünschenswerten Maße, dagegen genießen Netzwerke Seltenheitswert. 
Um jedoch eine integrative Politik zu erreichen, welche wiederum Lösungen für kom-
plexe Probleme ermöglicht, ist der Aufbau eines Netzwerkes in einem spezifischen 
Politikfeld erforderlich.

 Ziel von Netzwerken

Trotz der Problematik beim Zusammenführen zahlreicher Akteure, kann allein der 
Aufbau des Netzwerkes kein Selbstzweck sein, sondern es muss ein Ziel verfolgt 
werden. Im Fall der Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe heißt das Ziel: Schaffung 
von Zugängen zu Arbeit und Beruf für junge Menschen durch den Abbau von vor-
handenen strukturellen Hindernissen mit dem Ziel der dauerhaften Integration der 
Jugendlichen in der Erwerbs- und Arbeitswelt. 

Dieses Ziel ist durch die Entwicklung neuer Formen der Kooperation zwischen den 
Bereichen Schulbildung, Berufsausbildung, Berufsschule, Arbeitsverwaltung, Wirt-
schafts- und Jugendhilfe sowie der freien Wirtschaft zu erreichen. Darüber hinaus 
bietet die Stadt- und Regionalplanung als neu hinzugekommener Akteur einen aus-
gefeilten Maßnahmekatalog, insbesondere für die sozialen Brennpunkte, zur Verbes-
serung der Lebenssituation junger Menschen.
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 Gr�nde f�r die gewachsene Bedeutung von „Netzwerk“ und „Kooperation“ 
und Erwartungen daran

These 1: Es gibt auf der kommunalen Ebene ein Steuerungsdefizit beim Einsatz von 
Ressourcen und bei der Kooperation der Akteure auf dem Arbeits- und Ausbil-
dungsmarkt.

These 2: Aufgrund dieses Steuerungsdefizits verpufft ein enormer Teil der Ressour-
cen.

These 3: Das Handlungsfeld der Jugendberufshilfe leidet an einer fehlenden kom-
munalen Verzahnung der unterschiedlichen Angebote der Jugend- und Sozialhilfe, 
der Berufsbildungs- und Arbeitsförderung sowie der Regional- und Stadtentwicklung 
und an der Ausblendung der Wirtschaft rsp. der Unternehmen.

These 4: In den letzten Jahren ist neben dem dualen Ausbildungssystem ein Paral-
lelsystem von Angeboten und Maßnahmen entstanden, dessen Akteure in die 
Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse des Regelsystems nicht eingebunden 
sind. Zu dem einstmals überschaubaren dualen Ausbildungssystem ist eine Vielfalt 
von Institutionen und neuen Zuständigkeiten hinzugekommen. Jetzt haben wir es mit 
einem System zu tun, das sich mit den Begriffen Unübersichtlichkeit und fehlende 
Koordinierung charakterisieren lässt.

These 5: Die einzelnen Akteure greifen Teilprobleme heraus und suchen nach Lö-
sungsansätzen, ohne das Gesamtsystem zu betrachten.

These 6: Dieser Mangel an Koordination und Abstimmung der Angebote führt (1) zu 
Maßnahmekarrieren anstatt zur systematischen Hinführung des Jugendlichen in die 
Arbeits- und Erwerbswelt und gewährleistet (2) nicht die gezielte Ansprache zur Er-
reichung der Zielgruppen.

Aus: Ralf Sänger 2000, siehe den gesamten Text anbei unter Sänger-1.doc
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Hinweise zu den Antworten auf die einzelnen Fragestellungen

Zu Frage 1: Worin besteht die Arbeitsteilung in der beruflichen Integrationsf�rde-
rung? Woraus ergibt sie sich historisch, funktional und administrativ?

Zu Frage 2: Welche Konsequenzen ergeben sich daraus f�r die konkrete Aufga-
benerf�llung im „Hauptaktionsort“? F�r die konkrete Interaktion der Ak-
teure vor und w�hrend des F�rderhandelns?

Zu Frage 3: Wie werden die Anforderungen an die Interaktion auf den verschiede-
nen Handlungsebenen bew�ltigt? Wer hat dabei den „Hut auf“ und wa-
rum?

Zu Frage 4: Wo liegen Probleme und Chancen dieser Anforderungen an und Not-
wendigkeiten von Interaktion? Wo gibt es Reibungsverluste? Was wird 
von den Akteuren an Kommunikations- und Handlungsf�higkeiten ver-
langt? Sind diese in ausreichendem Ma�e vorhanden?

Zu Frage 5: Wie stellt sich die Situation des Interaktionsnetzes f�r die Gef�rderten 
dar?

Zu Frage 6: Welche institutionellen oder organisatorischen Settings der beruflichen 
Integrationsf�rderung sind denkbar, bekannt, erprobt, w�nschenswert, 
um die Interaktion zu optimieren?

Zu Frage 7: Ausblick: Wohin wird und wohin sollte sich die berufliche Integrations-
f�rderung entwickeln?
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